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§ 52

Anwendung s v o r s c h r i f t e n

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346),
zuletzt geändert durch BeitrRLUmsG v. 7.12.2011 (BGBl. I 2011, 2592;

BStBl. I 2011, 1171)

(1) 1Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen
und § 52a nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2012 anzuwenden. 2Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung erstmals auf den laufenden
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember 2011
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge,
die nach dem 31. Dezember 2011 zufließen.
(1a) § 1 Absatz 3 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, auf An-
trag auch für Veranlagungszeiträume vor 2008 anzuwenden, soweit
Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.
(2) § 1a Absatz 1 ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 1996 an-
zuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind; für
Staatsangehörige und für das Hoheitsgebiet Finnlands, Islands, Norwe-
gens, Österreichs und Schwedens gilt dies ab dem Veranlagungszeitraum
1994.
(3) 1§ 2a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe b in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals auf
negative Einkünfte eines Steuerpflichtigen anzuwenden, die er aus einer
entgeltlichen Überlassung von Schiffen auf Grund eines nach dem 31. De-
zember 1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
oder gleichstehenden Rechtsakts erzielt. 2§ 2a Absatz 1 bis 2a in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Steuer noch nicht
bestandskräftig festgesetzt ist. 3Für negative Einkünfte im Sinne des § 2a
Absatz 1 und 2, die vor der ab dem 24. Dezember 2008 geltenden Fassung
nach § 2a Absatz 1 Satz 5 bestandskräftig gesondert festgestellt wurden,
ist § 2a Absatz 1 Satz 3 bis 5 in der vor dem 24. Dezember 2008 geltenden
Fassung weiter anzuwenden. 4§ 2a Absatz 3 und 4 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals für den
Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden. 5§ 2a Absatz 3 Satz 3, 5 und 6
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821)
ist für Veranlagungszeiträume ab 1999 weiter anzuwenden, soweit sich
ein positiver Betrag im Sinne des § 2a Absatz 3 Satz 3 ergibt oder soweit
eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte im Sinne des
§ 2a Absatz 4 in der Fassung des Satzes 8 in eine Kapitalgesellschaft um-
gewandelt, übertragen oder aufgegeben wird. 6Insoweit ist in § 2a Ab-
satz 3 Satz 5 letzter Halbsatz die Bezeichnung „§ 10d Absatz 3“ durch
„§ 10d Absatz 4“ zu ersetzen. 7§ 2a Absatz 4 ist für die Veranlagungszeit-
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räume 1999 bis 2005 in der folgenden Fassung anzuwenden:
„(4) Wird eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte
1. in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
2. entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Betriebsstätte ausgeübte

Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise von einer Gesellschaft, an der
der inländische Steuerpflichtige zu mindestens 10 Prozent unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt ist, oder von einer ihm nahestehenden Per-
son im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049)
fortgeführt,

so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener Verlust, soweit er nach
Absatz 3 Satz 3 nicht wieder hinzugerechnet worden ist oder nicht noch
hinzuzurechnen ist, im Veranlagungszeitraum der Umwandlung, Über-
tragung oder Aufgabe in entsprechender Anwendung des Absatzes 3
Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. “
8§ 2a Absatz 4 ist für Veranlagungszeiträume ab 2006 in der folgenden
Fassung anzuwenden:
„(4) 1Wird eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte
1. in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
2. entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Betriebsstätte ausgeübte

Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise von einer Gesellschaft, an der
der inländische Steuerpflichtige zu mindestens 10 Prozent unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt ist, oder von einer ihm nahe stehenden
Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes fort-
geführt,

so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener Verlust, soweit er nach
Absatz 3 Satz 3 nicht wieder hinzugerechnet worden ist oder nicht noch
hinzuzurechnen ist, im Veranlagungszeitraum der Umwandlung, Über-
tragung oder Aufgabe in entsprechender Anwendung des Absatzes 3
Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend bei Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht
(§ 1 Absatz 1) durch Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Auf-
enthalts oder bei Beendigung der unbeschränkten Körperschaftsteuer-
pflicht (§ 1 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes) durch Verlegung
des Sitzes oder des Orts der Geschäftsleitung sowie bei unbeschränkter
Einkommensteuerpflicht (§ 1 Absatz 1) oder unbeschränkter Körper-
schaftsteuerpflicht (§ 1 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes) bei Be-
endigung der Ansässigkeit im Inland auf Grund der Bestimmungen eines
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung.“
(4) § 2b in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4210, 2003 I S. 179) ist weiterhin für Einkünfte aus einer Ein-
kunftsquelle im Sinne des § 2b anzuwenden, die der Steuerpflichtige nach
dem 4. März 1999 und vor dem 11. November 2005 rechtswirksam erwor-
ben oder begründet hat.
(4a) 1§ 3 Nummer 8a in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen
die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 2§ 3 Nummer 9 in
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der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden
für vor dem 1. Januar 2006 entstandene Ansprüche der Arbeitnehmer auf
Abfindungen oder für Abfindungen wegen einer vor dem 1. Januar 2006
getroffenen Gerichtsentscheidung oder einer am 31. Dezember 2005 an-
hängigen Klage, soweit die Abfindungen dem Arbeitnehmer vor dem 1.
Januar 2008 zufließen. 3Gleiches gilt für Abfindungen auf Grund eines vor
dem 1. Januar 2006 abgeschlossenen Sozialplans, wenn die Arbeitnehmer
in dem zugrunde liegenden und vor dem 1. Januar 2006 vereinbarten Inte-
ressenausgleich namentlich bezeichnet worden sind (§ 1 Absatz 5 Satz 1
des Kündigungsschutzgesetzes sowie § 125 der Insolvenzordnung in der
jeweils am 31. Dezember 2005 geltenden Fassung); ist eine Abfindung in
einem vor dem 25. Dezember 2008 ergangenen Steuerbescheid als steuer-
pflichtige Einnahme berücksichtigt worden, ist dieser Bescheid insoweit
auf Antrag des Arbeitnehmers zu ändern. 4§ 3 Nummer 10 in der bis zum
31. Dezember 2005 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden für Entlas-
sungen vor dem 1. Januar 2006, soweit die Übergangsgelder und Über-
gangsbeihilfen dem Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 2008 zufließen, und
für an Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit gezahlte Übergangsbei-
hilfen, wenn das Dienstverhältnis vor dem 1. Januar 2006 begründet wur-
de. 5§ 3 Nummer 13 und 16 in der Fassung des Gesetzes vom 20. April
2009 (BGBl. I S. 774) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007 an-
zuwenden. 6Auf fortlaufende Leistungen nach dem Gesetz über die
Heimkehrerstiftung vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2094, 2101), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 2830) geändert worden ist, ist § 3 Nummer 19 in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung dieses Gesetzes weiter anzuwenden.
(4b) 1§ 3 Nummer 26 und 26a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist in allen Fällen anzuwenden,
in denen die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 2§ 3 Num-
mer 26a Satz 2 und Nummer 26b in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals ab dem Veranla-
gungszeitraum 2011 anzuwenden.
(4c) § 3 Nummer 34 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals auf Leistungen des Arbeit-
gebers im Kalenderjahr 2008 anzuwenden.
(4d)1 § 3 Nummer 40 ist erstmals anzuwenden für
1. Gewinnausschüttungen, auf die bei der ausschüttenden Körperschaft

der nach Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) aufgehobene Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nicht
mehr anzuwenden ist; für die übrigen in § 3 Nummer 40 genannten
Erträge im Sinne des § 20 gilt Entsprechendes;

2. Erträge im Sinne des § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a, b, c und j
nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, an der die
Anteile bestehen, für das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)
erstmals anzuwenden ist.

2§ 3 Nummer 40 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fas-
sung ist für Anteile, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Um-
wandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fas-
sung sind, weiter anzuwenden. 3§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d in
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der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2878) ist erstmals auf Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1
und auf Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9 anzuwenden,
die nach dem 18. Dezember 2006 zugeflossen sind.
(4e) 1§ 3 Nummer 40a in der Fassung des Gesetzes vom 30. Juli 2004
(BGBl. I S. 2013) ist auf Vergütungen im Sinne des § 18 Absatz 1 Num-
mer 4 anzuwenden, wenn die vermögensverwaltende Gesellschaft oder
Gemeinschaft nach dem 31. März 2002 und vor dem 1. Januar 2009 ge-
gründet worden ist oder soweit die Vergütungen in Zusammenhang mit
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften stehen, die nach
dem 7. November 2003 und vor dem 1. Januar 2009 erworben worden
sind. 2§ 3 Nummer 40a in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
12. August 2008 (BGBl. I S. 1672) ist erstmals auf Vergütungen im Sinne
des § 18 Absatz 1 Nummer 4 anzuwenden, wenn die vermögensverwal-
tende Gesellschaft oder Gemeinschaft nach dem 31. Dezember 2008 ge-
gründet worden ist.
(4f) § 3 Nummer 41 ist erstmals auf Gewinnausschüttungen oder Gewin-
ne aus der Veräußerung eines Anteils an einer ausländischen Kapitalge-
sellschaft sowie aus deren Auflösung oder Herabsetzung ihres Kapitals
anzuwenden, wenn auf die Ausschüttung oder auf die Gewinne aus der
Veräußerung § 3 Nummer 40 Buchstabe a, b, c und d des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433) anwendbar wäre.
(5) § 3 Nummer 55e in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist auch auf Übertragungen vor dem 1.
Januar 2012, für die noch keine bestandskräftige Steuerfestsetzung erfolgt
ist, anzuwenden, es sei denn der Steuerpflichtige beantragt die Nicht-
anwendung.
(6) 1§ 3 Nummer 63 ist bei Beiträgen für eine Direktversicherung nicht
anzuwenden, wenn die entsprechende Versorgungszusage vor dem 1. Ja-
nuar 2005 erteilt wurde und der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit-
geber für diese Beiträge auf die Anwendung des § 3 Nummer 63 verzich-
tet hat. 2Der Verzicht gilt für die Dauer des Dienstverhältnisses; er ist bis
zum 30. Juni 2005 oder bei einem späteren Arbeitgeberwechsel bis zur
ersten Beitragsleistung zu erklären. 3§ 3 Nummer 63 Satz 3 und 4 ist nicht
anzuwenden, wenn § 40b Absatz 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004
geltenden Fassung angewendet wird.
(7) § 3 Nummer 65 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen
die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(8) § 3 Nummer 70 Satz 3 Buchstabe b in der Fassung des Artikels 7 des
Gesetzes vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1126) ist erstmals ab dem 1. Januar
2011 anzuwenden.
(8a)1 § 3c Absatz 2 ist erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die mit
Erträgen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, auf die § 3 Num-
mer 40 erstmals anzuwenden ist. 2§ 3c Absatz 2 Satz 3 und 4 in der am 12.
Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die einbringungsgebo-
ren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. De-
zember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 3§ 3c Absatz 2
Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010
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(BGBl. I S. 1768) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2011 anzu-
wenden.
(8b) 1§ 4 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals für nach dem 31. Dezember
2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. 2Für Wirtschaftsjahre, die
vor dem 1. Januar 2006 enden, gilt § 4 Absatz 1 Satz 3 für Fälle, in denen
ein bisher einer inländischen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steuer-
pflichtigen zuzuordnendes Wirtschaftsgut einer ausländischen Betriebs-
stätte dieses Steuerpflichtigen zuzuordnen ist, deren Einkünfte durch ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung freigestellt sind oder
wenn das Wirtschaftsgut bei einem beschränkt Steuerpflichtigen nicht
mehr einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnen ist. 3§ 4 Absatz 1
Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010
(BGBl. I S. 1768) gilt in allen Fällen, in denen § 4 Absatz 1 Satz 3 anzu-
wenden ist.
(9) § 4 Absatz 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember
1999 (BGBl. I S. 2601) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1999 anzu-
wenden.
(10) 1§ 4 Absatz 3 Satz 4 ist nicht anzuwenden, soweit die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 als Betriebsausgaben ab-
gesetzt worden sind. 2§ 4 Absatz 3 Satz 4 und 5 in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) ist erstmals für
Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach dem 5. Mai 2006 angeschafft, her-
gestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 3Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, die vor dem 5. Mai 2006 angeschafft, hergestellt
oder in das Betriebsvermögen eingelegt wurden, sind erst im Zeitpunkt
des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder im Zeitpunkt der Entnahme
als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
(11) 1§ 4 Absatz 4a in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das
nach dem 31. Dezember 1998 endet. 2Über- und Unterentnahmen voran-
gegangener Wirtschaftsjahre bleiben unberücksichtigt. 3Bei vor dem 1.
Januar 1999 eröffneten Betrieben sind im Fall der Betriebsaufgabe bei der
Überführung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen in das
Privatvermögen die Buchwerte nicht als Entnahme anzusetzen; im Fall
der Betriebsveräußerung ist nur der Veräußerungsgewinn als Entnahme
anzusetzen. 4Die Aufzeichnungspflichten im Sinne des § 4 Absatz 4a
Satz 6 sind erstmals ab dem 1. Januar 2000 zu erfüllen.
(12) 1§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 9
des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003 begin-
nen. 2§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 9
des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003 begin-
nen. 3§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2005 beginnen.
4§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6a in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210) ist letztmals für den Veranla-
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gungszeitraum 2002 anzuwenden. 5In den Fällen, in denen die Einkom-
mensteuer für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2002 noch
nicht formell bestandskräftig oder hinsichtlich der Aufwendungen für ei-
ne betrieblich veranlasste doppelte Haushaltsführung vorläufig fest-
gesetzt ist, ist § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) anzuwenden;
dies gilt auch für unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangene Ein-
kommensteuerbescheide für Veranlagungszeiträume bis einschließlich
2002, soweit nicht bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist. 6§ 4 Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 11 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2840) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2003 endet. 7§ 4 Absatz 5b in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912) gilt erstmals für Gewerbesteuer, die für Erhebungszeiträume fest-
gesetzt wird, die nach dem 31. Dezember 2007 enden. 8§ 4 Absatz 5 Satz 1
Nummer 6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I
S. 774) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden. 9§ 4
Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals ab dem
Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden. 10§ 4 Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 13 in der Fassung des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1900) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 30.
September 2010 beginnen. 11§ 4 Absatz 9 in der Fassung des Artikels 2
des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist für Veranla-
gungszeiträume ab 2004 anzuwenden.
(12a) 1§ 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b Satz 1 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31. Dezember 2007 endet. 2§ 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 in der
Fassung des Artikels 5 Nummer 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007
(BGBl. I S. 2838) ist erstmals bei nach dem 31. Dezember 2008 zugesag-
ten Leistungen der betrieblichen Altersversorgung anzuwenden.
(12b) § 4e in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. Juni 2001
(BGBl. I S. 1310) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das
nach dem 31. Dezember 2001 endet.
(12c) (weggefallen)
(12d) 1§ 4h in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die
nach dem 25. Mai 2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden.
2§ 4h Absatz 5 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals auf schädliche Beteiligungs-
erwerbe nach dem 28. November 2008 anzuwenden, deren sämtliche Er-
werbe und gleichgestellte Rechtsakte nach dem 28. November 2008 statt-
finden. 3§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959) ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 25. Mai 2007 beginnen und nicht
vor dem 1. Januar 2008 enden. 4§ 4h Absatz 1, 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 2,
Absatz 4 Satz 1 und 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) ist erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 en-
den. 5Nach den Grundsätzen des § 4h Absatz 1 Satz 1 bis 3 in der Fassung
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des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) zu
ermittelnde EBITDA-Vorträge für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 2006 beginnen und vor dem 1. Januar 2010 enden, erhöhen auf
Antrag das verrechenbare EBITDA des ersten Wirtschaftsjahres, das
nach dem 31. Dezember 2009 endet; § 4h Absatz 5 des Einkommensteu-
ergesetzes, § 8a Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und § 2 Absatz 4
Satz 1, § 4 Absatz 2 Satz 2, § 9 Satz 3, § 15 Absatz 3, § 20 Absatz 9 des Um-
wandlungssteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember
2009 (BGBl. I S. 3950) sind dabei sinngemäß anzuwenden.
(12e) 1§ 5 Absatz 1a in der Fassung des Artikels 3 des Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) ist erstmals für
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 begin-
nen. 2§ 5 Absatz 1a in der Fassung des Artikels 3 des Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) ist erstmals für
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 begin-
nen, wenn das Wahlrecht nach Artikel 66 Absatz 3 Satz 6 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch in der Fassung des Artikels 2 des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102)
ausgeübt wird.
(13) 1§ 5 Absatz 4a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das
nach dem 31. Dezember 1996 endet. 2Rückstellungen für drohende Ver-
luste aus schwebenden Geschäften, die am Schluss des letzten vor dem 1.
Januar 1997 endenden Wirtschaftsjahres zulässigerweise gebildet worden
sind, sind in den Schlussbilanzen des ersten nach dem 31. Dezember 1996
endenden Wirtschaftsjahres und der fünf folgenden Wirtschaftsjahre mit
mindestens 25 Prozent im ersten und jeweils mindestens 15 Prozent im
zweiten bis sechsten Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen.
(14) Soweit Rückstellungen für Aufwendungen, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut sind, in der Vergangenheit ge-
bildet worden sind, sind sie in dem ersten Veranlagungszeitraum, dessen
Veranlagung noch nicht bestandskräftig ist, in vollem Umfang aufzulö-
sen.
(15) 1Für Gewerbebetriebe, in denen der Steuerpflichtige vor dem 1. Janu-
ar 1999 bereits Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr erzielt hat, kann der Antrag nach § 5a Absatz 3 Satz 1
auf Anwendung der Gewinnermittlung nach § 5a Absatz 1 in dem Wirt-
schaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 1998 endet, oder in einem der
beiden folgenden Wirtschaftsjahre gestellt werden (Erstjahr).2§ 5a Ab-
satz 3 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3076) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das
nach dem 31. Dezember 2005 endet. 3§ 5a Absatz 3 Satz 1 in der am 31.
Dezember 2003 geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige im Fall der Anschaffung das Handelsschiff auf Grund ei-
nes vor dem 1. Januar 2006 rechtswirksam abgeschlossenen schuldrecht-
lichen Vertrags oder gleichgestellten Rechtsaktes angeschafft oder im
Fall der Herstellung mit der Herstellung des Handelsschiffs vor dem 1.
Januar 2006 begonnen hat. 4In Fällen des Satzes 3 muss der Antrag auf
Anwendung des § 5a Absatz 1 spätestens bis zum Ablauf des Wirtschafts-
jahres gestellt werden, das vor dem 1. Januar 2008 endet. 5§ 5a Absatz 5
Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach
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dem 17. August 2007 enden. 6Soweit Ansparabschreibungen im Sinne von
§ 7g Absatz 3 in der bis zum 17. August 2007 geltenden Fassung zum
Zeitpunkt des Übergangs zur Gewinnermittlung nach § 5a Absatz 1 noch
nicht gewinnerhöhend aufgelöst worden sind, ist § 5a Absatz 5 Satz 3 in
der bis zum 17. August 2007 geltenden Fassung weiter anzuwenden.
(15a) § 5b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2850) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2010 beginnen.
(16) 1§ 6 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals für nach dem 31. Dezember
2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. 2§ 6 Absatz 1 in der Fassung
des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für das erste
nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr (Erstjahr) anzu-
wenden. 3In Höhe von vier Fünfteln des im Erstjahr durch die Anwen-
dung des § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999 (BGBl. I S. 402) entstehenden Gewinns kann im Erstjahr
eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die
in den dem Erstjahr folgenden vier Wirtschaftsjahren jeweils mit mindes-
tens einem Viertel gewinnerhöhend aufzulösen ist (Auflösungszeitraum).
4Scheidet ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes Wirt-
schaftsgut im Auflösungszeitraum ganz oder teilweise aus, ist im Wirt-
schaftsjahr des Ausscheidens der für das Wirtschaftsgut verbleibende Teil
der Rücklage nach Satz 3 in vollem Umfang oder teilweise gewinnerhö-
hend aufzulösen. 5Soweit ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unter-
liegendes Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum erneut auf den niedrige-
ren Teilwert abgeschrieben wird, ist der für das Wirtschaftsgut
verbleibende Teil der Rücklage nach Satz 3 in Höhe der Abschreibung
gewinnerhöhend aufzulösen. 6§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a Satz 2
in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) und
§ 8b Absatz 2 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) sind in den Fällen der
Sätze 3 bis 5 entsprechend anzuwenden. 7§ 6 Absatz 1 Nummer 1a in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2645) ist erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen nach
dem 31. Dezember 2003 begonnen wird. 8Als Beginn gilt bei Baumaßnah-
men, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in
dem der Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvor-
haben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem
die Bauunterlagen eingereicht werden. 9Sämtliche Baumaßnahmen im
Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 1a Satz 1 an einem Objekt gelten als eine
Baumaßnahme im Sinne des Satzes 7. 10§ 6 Absatz 1 Nummer 2b und 3a
Buchstabe f in der Fassung des Artikels 3 des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) sind erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen; § 6
Absatz 1 Nummer 2b und § 6 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe f in der
Fassung des Artikels 3 des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.
Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) sind erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen, wenn das Wahlrecht
nach Artikel 66 Absatz 3 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Handels-
gesetzbuch in der Fassung des Artikels 2 des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) ausgeübt wird; für die
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Hälfte des Gewinns, der sich aus der erstmaligen Anwendung des § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2b ergibt, kann eine den Gewinn mindernde Rücklage
gebildet werden, die im folgenden Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend auf-
zulösen ist. 11§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2005 beginnen.
12§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 6 in der am 24. Dezember 2008 geltenden
Fassung ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das vor dem
1. Januar 2009 endet. 13§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 6 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erst-
malig für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen,
anzuwenden. 14§ 6 Absatz 2 und 2a in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) ist erstmals bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 angeschafft,
hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 15§ 6 Absatz 6
Satz 2 und 3 ist erstmals für Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 1998 vorgenommen werden.
(16a) 1§ 6 Absatz 5 Satz 1 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) gilt in allen Fällen,
in denen § 4 Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist. 2§ 6 Absatz 5 Satz 3 bis 5 in
der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist
erstmals auf Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember 2000 anzu-
wenden. 3§ 6 Absatz 5 Satz 6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Anteilsbegründungen und An-
teilserhöhungen nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden.
(16b) § 6a Absatz 2 Nummer 1 erste Alternative und Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 Satz 6 erster Halbsatz in der Fassung des Artikels 6 des Geset-
zes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310) ist bei Pensionsverpflichtungen
gegenüber Berechtigten anzuwenden, denen der Pensionsverpflichtete
erstmals eine Pensionszusage nach dem 31. Dezember 2000 erteilt hat;
§ 6a Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative sowie § 6a Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 Satz 1 und § 6a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Satz 6 zweiter
Halbsatz sind bei Pensionsverpflichtungen anzuwenden, die auf einer
nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarten Entgeltumwandlung im Sinne
von § 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes beruhen.
(17) § 6a Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Satz 6 in der
Fassung des Artikels 5 Nummer 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007
(BGBl. I S. 2838) ist erstmals bei nach dem 31. Dezember 2008 erteilten
Pensionszusagen anzuwenden.
(18) 1§ 6b in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402)
ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1998 vorgenommen werden. 2Für Veräußerungen, die vor diesem Zeit-
punkt vorgenommen worden sind, ist § 6b in der im Veräußerungszeit-
punkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.
(18a) 1§ 6b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2001 vorgenommen werden. 2Für Veräußerun-
gen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist § 6b in der
im Veräußerungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.
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(18b) 1§ 6b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 26. April 2006
(BGBl. I S. 1091) ist erstmals auf Veräußerungen nach dem 31. Dezember
2005 anzuwenden. 2Für Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vor-
genommen werden, ist § 6b in der im Veräußerungszeitpunkt geltenden
Fassung weiter anzuwenden. 3§ 6b Absatz 10 Satz 11 in der am 12. De-
zember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die einbringungsgeboren
im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden.
(19) 1§ 6c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402)
ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1998 vorgenommen werden. 2Für Veräußerungen, die vor diesem Zeit-
punkt vorgenommen worden sind, ist § 6c in der im Veräußerungszeit-
punkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.
(20) § 6d ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31. Dezember 1998 endet.
(21) 1§ 7 Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 402) ist erstmals für Einlagen anzuwenden, die nach dem 31.
Dezember 1998 vorgenommen werden. 2§ 7 Absatz 1 Satz 6 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für das
nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr anzuwenden. 3§ 7
Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2003 angeschafft oder hergestellt
worden sind. 4§ 7 Absatz 1 Satz 5 zweiter Halbsatz in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals
für Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 vorgenom-
men werden.
(21a) 1§ 7 Absatz 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2000 angeschafft oder hergestellt worden sind.
2Bei Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar 2001 angeschafft oder her-
gestellt worden sind, ist § 7 Absatz 2 Satz 2 des Einkommensteuergeset-
zes in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601)
weiter anzuwenden. 3§ 7 Absatz 2 und 3 in der bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Fassung ist letztmalig anzuwenden für vor dem 1. Januar 2008
angeschaffte oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter.
(21b) 1Bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und
nicht Wohnzwecken dienen, ist § 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 in der Fassung
des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) weiter anzuwen-
den, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar
2001 mit der Herstellung des Gebäudes begonnen hat oder im Fall der
Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar 2001 rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei Gebäu-
den, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für
die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bau-
unterlagen eingereicht werden.
(21c) § 7 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. April
2010 (BGBl. I S. 386) ist auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor
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2010 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig
sind.
(22) § 7a Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes 1979 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 721) ist letztmals für das
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das dem Wirtschaftsjahr vorangeht, für das
§ 15a erstmals anzuwenden ist.
(23) 1§ 7g Absatz 1 bis 4 und 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 17. August 2007 enden. 2§ 7g Absatz 5 und 6
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31.
Dezember 2007 angeschafft oder hergestellt werden. 3Bei Ansparabschrei-
bungen, die in vor dem 18. August 2007 endenden Wirtschaftsjahren ge-
bildet worden sind, und Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar 2008 an-
geschafft oder hergestellt worden sind, ist § 7g in der bis zum 17. August
2007 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 4Soweit Ansparabschreibun-
gen noch nicht gewinnerhöhend aufgelöst worden sind, vermindert sich
der Höchstbetrag von 200000 Euro nach § 7g Absatz 1 Satz 4 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912)
um die noch vorhandenen Ansparabschreibungen. 5In Wirtschaftsjahren,
die nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2011 enden, ist
§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei
Gewerbebetrieben oder der selbständigen Arbeit dienenden Betrieben,
die ihren Gewinn nach § 4 Absatz 1 oder § 5 ermitteln, ein Betriebsver-
mögen von 335000 Euro, bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft ein
Wirtschaftswert oder Ersatzwirtschaftswert von 175000 Euro und bei Be-
trieben, die ihren Gewinn nach § 4 Absatz 3 ermitteln, ohne Berücksichti-
gung von Investitionsabzugsbeträgen ein Gewinn von 200000 Euro nicht
überschritten wird. 6Bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember
2008 und vor dem 1. Januar 2011 angeschafft oder hergestellt werden, ist
§ 7g Absatz 6 Nummer 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Betrieb
zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das der Anschaffung oder Herstellung
vorangeht, die Größenmerkmale des Satzes 5 nicht überschreitet.
(23a) 1§ 7h Absatz 1 Satz 1 und 3 in der Fassung des Artikels 9 des Geset-
zes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) sind erstmals für Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen anzuwenden, mit denen nach
dem 31. Dezember 2003 begonnen wird. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnah-
men, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in
dem der Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvor-
haben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem
die Bauunterlagen eingereicht werden.
(23b) 1§ 7i Absatz 1 Satz 1 und 5 in der Fassung des Artikels 9 des Geset-
zes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) sind erstmals für Baumaß-
nahmen anzuwenden, mit denen nach dem 31. Dezember 2003 begonnen
wird. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung
erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird, bei
baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzurei-
chen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.
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(23c) § 8 Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 20. April 2009
(BGBl. I S. 774) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzu-
wenden.
(23d) 1§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und 5 und Absatz 2 in der Fassung
des Gesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 774) ist erstmals ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2007 anzuwenden. 2§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2645) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden
und in Fällen, in denen die Einkommensteuer noch nicht formell be-
standskräftig oder hinsichtlich der Aufwendungen für eine beruflich ver-
anlasste doppelte Haushaltsführung vorläufig festgesetzt ist. 3§ 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 7 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) ist erstmals für die im Veranlagungs-
zeitraum 2010 angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter anzu-
wenden. 4Für die Anwendung des § 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) gilt Ab-
satz 16 Satz 7 bis 9 entsprechend. 5§ 9 Absatz 6 in der Fassung des Arti-
kels 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist für Ver-
anlagungszeiträume ab 2004 anzuwenden.
(23e) 1§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a in der Fassung des Artikels 1
Nummer 5 Buchstabe a des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I
S. 2131) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2011 anzuwenden.
2Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ist er auf laufenden Arbeitslohn, der
für einen nach dem 30. November 2011 endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 30. November 2011
zufließen, erstmals anzuwenden. 3Dies gilt entsprechend für § 39a Ab-
satz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 Satz 2 und § 39d Absatz 2
Satz 1 Nummer 1.
(23f) § 9c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2955) gilt auch für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Ja-
nuar 2007 in der Zeit ab Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Voll-
endung des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten.
(23g) 1§ 10 Absatz 1 Nummer 1a in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auf alle Versorgungsleis-
tungen anzuwenden, die auf nach dem 31. Dezember 2007 vereinbarten
Vermögensübertragungen beruhen. 2Für Versorgungsleistungen, die auf
vor dem 1. Januar 2008 vereinbarten Vermögensübertragungen beruhen,
gilt dies nur, wenn das übertragene Vermögen nur deshalb einen ausrei-
chenden Ertrag bringt, weil ersparte Aufwendungen mit Ausnahme des
Nutzungsvorteils eines zu eigenen Zwecken vom Vermögensübernehmer
genutzten Grundstücks zu den Erträgen des Vermögens gerechnet wer-
den.
(24) 1§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Satz 1 ist für Vertrags-
abschlüsse nach dem 31. Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass der Vertrag die Zahlung der Leibrente nicht vor Vollendung des
62. Lebensjahres vorsehen darf. 2Für Verträge im Sinne des § 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem 1. Januar 2011 abgeschlossen wur-
den, und bei Kranken- und Pflegeversicherungen im Sinne des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3, bei denen das Versicherungsverhältnis vor dem 1. Ja-
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nuar 2011 bestanden hat, ist § 10 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und Satz 3
mit der Maßgabe anzuwenden, dass
1. die erforderliche Einwilligung zur Datenübermittlung als erteilt gilt,

wenn die übermittelnde Stelle den Steuerpflichtigen schriftlich darü-
ber informiert, dass vom Vorliegen einer Einwilligung ausgegangen
wird, das in Nummer 2 beschriebene Verfahren Anwendung findet
und die Daten an die zentrale Stelle übermittelt werden, wenn der
Steuerpflichtige dem nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach
Erhalt dieser schriftlichen Information schriftlich widerspricht;

2. die übermittelnde Stelle, wenn die nach § 10 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2 oder Satz 3 erforderliche Einwilligung des Steuerpflichtigen
vorliegt oder als erteilt gilt, die für die Datenübermittlung nach § 10
Absatz 2a erforderliche Identifikationsnummer (§ 139b der Abgaben-
ordnung) der versicherten Person und des Versicherungsnehmers ab-
weichend von § 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 beim Bundeszentralamt für
Steuern erheben kann. 2Das Bundeszentralamt für Steuern teilt der
übermittelnden Stelle die Identifikationsnummer der versicherten
Person und des Versicherungsnehmers mit, sofern die übermittelten
Daten mit den nach § 139b Absatz 3 der Abgabenordnung beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeicherten Daten übereinstimmen.
3Stimmen die Daten nicht überein, findet § 22a Absatz 2 Satz 1 und 2
Anwendung.

3§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2011 anzuwenden. 4§ 10 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 2a
Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010
(BGBl. I S. 1768) ist erstmals für die Übermittlung der Daten des Veranla-
gungszeitraums 2011 anzuwenden. 5§ 10 Absatz 2a Satz 8 in der Fassung
des Artikels 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) gilt
auch für den Veranlagungszeitraum 2011 sowie für den Veranlagungszeit-
raum 2010, soweit am 14. Dezember 2011 noch keine erstmalige Steuer-
festsetzung erfolgt ist.
(24a) 1§ 10 Absatz 1 Nummer 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals ab dem Veranla-
gungszeitraum 2011 anzuwenden. 2§ 10 Absatz 1 Nummer 5 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131)
gilt auch für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 in der Zeit
ab Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung des 27. Lebens-
jahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. 3§ 10 Absatz 1 Nummer 7
Satz 1 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2592) ist für Veranlagungszeiträume ab 2012 anzuwenden.
(24a) (doppelt) 1§ 10 Absatz 1 Nummer 9 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. 2Für Schulgeldzahlungen
an Schulen in freier Trägerschaft oder an überwiegend privat finanzierte
Schulen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem Staat belegen sind, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und die zu einem von dem
zuständigen inländischen Ministerium eines Landes, von der Kultus-
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ministerkonferenz der Länder oder von einer inländischen Zeugnisaner-
kennungsstelle anerkannten oder einem inländischen Abschluss an einer
öffentlichen Schule als gleichwertig anerkannten allgemein bildenden
oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führen,
gilt § 10 Absatz 1 Nummer 9 in der Fassung des Artikels 1 Nummer 7
Buchstabe a Doppelbuchstabe cc des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878) für noch nicht bestandskräftige Steuerfestsetzungen der
Veranlagungszeiträume vor 2008 mit der Maßgabe, dass es sich nicht um
eine gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes staatlich genehmigte
oder nach Landesrecht erlaubte Ersatzschule oder eine nach Landesrecht
anerkannte allgemein bildende Ergänzungsschule handeln muss.
(24b) § 10 Absatz 5 in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung ist
auf Beiträge zu Versicherungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb bis dd in der am 31. Dezember 2004
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden, wenn die Laufzeit dieser Ver-
sicherungen vor dem 1. Januar 2005 begonnen hat und ein Versicherungs-
beitrag bis zum 31. Dezember 2004 entrichtet wurde.
(24c) 1§ 10a Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) sowie § 81a Satz 1 Nummer 5
und § 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509) sind erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2008 anzuwenden. 2Für die Anwendung des § 10a stehen
den in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtver-
sicherten nach § 10a Absatz 1 Satz 1 die Pflichtmitglieder in einem aus-
ländischen gesetzlichen Alterssicherungssystem gleich, wenn diese
Pflichtmitgliedschaft
1. mit einer Pflichtmitgliedschaft in einem inländischen Alterssicherungs-

system nach § 10a Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 vergleichbar ist und
2. vor dem 1. Januar 2010 begründet wurde.
3Für die Anwendung des § 10a stehen den Steuerpflichtigen nach § 10a
Absatz 1 Satz 4 die Personen gleich,
1. die aus einem ausländischen gesetzlichen Alterssicherungssystem ei-

ne Leistung erhalten, die den in § 10a Absatz 1 Satz 4 genannten Leis-
tungen vergleichbar ist,

2. die unmittelbar vor dem Bezug der entsprechenden Leistung einer der
in § 10a Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 genannten begünstigten Per-
sonengruppen angehörten und

3. die noch nicht das 67. Lebensjahr vollendet haben.
4Als Altersvorsorgebeiträge (§ 82) sind bei den in den Sätzen 2 und 3 ge-
nannten Personengruppen nur diejenigen Beiträge zu berücksichtigen,
die vom Abzugsberechtigten zugunsten seines vor dem 1. Januar 2010 ab-
geschlossenen Vertrags geleistet wurden.
(24d) 1§ 10a Absatz 5 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auch für Veranlagungszeit-
räume vor 2008 anzuwenden, soweit
1. sich dies zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt oder
2. die Steuerfestsetzung bei Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2008

vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) noch nicht unanfechtbar
war oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stand.
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2Für Verträge, auf die bereits vor dem 1. Januar 2010 Altersvorsorgebeiträ-
ge im Sinne des § 82 eingezahlt wurden, kann die übermittelnde Stelle,
wenn die nach § 10a Absatz 2a erforderliche Einwilligung des Steuer-
pflichtigen vorliegt, die für die Übermittlung der Daten nach § 10a Ab-
satz 5 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2009
(BGBl. I S. 1959) erforderliche Identifikationsnummer (§ 139b der Abga-
benordnung) des Steuerpflichtigen abweichend von § 22a Absatz 2 Satz 1
und 2 beim Bundeszentralamt für Steuern erheben. 3Das Bundeszentral-
amt für Steuern teilt dem Anbieter die Identifikationsnummer des Steuer-
pflichtigen mit, sofern die übermittelten Daten mit den nach § 139b Ab-
satz 3 der Abgabenordnung beim Bundeszentralamt für Steuern
gespeicherten Daten übereinstimmen. 4Stimmen die Daten nicht überein,
findet § 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 Anwendung.
(24e) 1§ 10b Absatz 1 Satz 3 und Absatz 1a in der Fassung des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) sind auf Zuwendungen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 1999 geleistet werden. 2§ 10b Absatz 1 und 1a
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I
S. 2332) ist auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2006 geleistet werden. 3Für Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum
2007 geleistet werden, gilt auf Antrag des Steuerpflichtigen § 10b Absatz 1
in der am 26. Juli 2000 geltenden Fassung. 4§ 10b Absatz 1 Satz 2 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) ist auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2006 geleistet werden. 5§ 10b Absatz 1 Satz 1 bis 5, Absatz 1a Satz 1
und Absatz 4 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8.
April 2010 (BGBl. I S. 386) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die
Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist; bei Anwen-
dung dieses Satzes gelten jedoch die bisherigen für den jeweiligen Ver-
anlagungszeitraum festgelegten Höchstabzugsgrenzen des § 10b Ab-
satz 1 und 1a unverändert fort. 6§ 10b Absatz 1 Satz 6 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) ist auf Zuwen-
dungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 geleistet werden.
7§ 10b Absatz 1 Satz 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8.
April 2010 (BGBl. I S. 386) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die
Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist und in de-
nen die Mitgliedsbeiträge nach dem 31. Dezember 2006 geleistet werden.
8§ 10b Absatz 1 Satz 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen
die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist und in
denen die Mitgliedsbeiträge nach dem 31. Dezember 2006 geleistet wer-
den. 9§ 10b Absatz 1 Satz 8 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist in allen Fällen anzuwenden,
in denen die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(25) 1Auf den am Schluss des Veranlagungszeitraums 1998 festgestellten
verbleibenden Verlustabzug ist § 10d in der Fassung des Gesetzes vom
16. April 1997 (BGBl. I S. 821) anzuwenden. 2Satz 1 ist letztmals für den
Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden. 3§ 10d in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2840) ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden. 4Auf den Verlustrück-
trag aus dem Veranlagungszeitraum 2004 in den Veranlagungszeitraum
2003 ist § 10d Absatz 1 in der für den Veranlagungszeitraum 2004 gelten-
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den Fassung anzuwenden. 5§ 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) gilt
erstmals für Verluste, für die nach dem 13. Dezember 2010 eine Erklärung
zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags abgegeben wird.
6§ 10d Absatz 4 Satz 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) gilt für alle bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes noch nicht abgelaufenen Feststellungsfristen.
(26) 1Für nach dem 31. Dezember 1986 und vor dem 1. Januar 1991 her-
gestellte oder angeschaffte Wohnungen im eigenen Haus oder Eigen-
tumswohnungen sowie in diesem Zeitraum fertig gestellte Ausbauten
oder Erweiterungen ist § 10e des Einkommensteuergesetzes 1990 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I S. 1898)
weiter anzuwenden. 2Für nach dem 31. Dezember 1990 hergestellte oder
angeschaffte Wohnungen im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen
sowie in diesem Zeitraum fertig gestellte Ausbauten oder Erweiterungen
ist § 10e des Einkommensteuergesetzes in der durch Gesetz vom 24. Juni
1991 (BGBl. I S. 1322) geänderten Fassung weiter anzuwenden. 3Abwei-
chend von Satz 2 ist § 10e Absatz 1 bis 5 und 6 bis 7 in der durch Gesetz
vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297) geänderten Fassung erstmals für
den Veranlagungszeitraum 1991 bei Objekten im Sinne des § 10e Absatz 1
und 2 anzuwenden, wenn im Fall der Herstellung der Steuerpflichtige
nach dem 30. September 1991 den Bauantrag gestellt oder mit der Her-
stellung begonnen hat oder im Fall der Anschaffung der Steuerpflichtige
das Objekt nach dem 30. September 1991 auf Grund eines nach diesem
Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat oder mit der Herstellung des
Objekts nach dem 30. September 1991 begonnen worden ist. 4§ 10e Ab-
satz 5a ist erstmals bei in § 10e Absatz 1 und 2 bezeichneten Objekten an-
zuwenden, wenn im Fall der Herstellung der Steuerpflichtige den Bau-
antrag nach dem 31. Dezember 1991 gestellt oder, falls ein solcher nicht
erforderlich ist, mit der Herstellung nach diesem Zeitpunkt begonnen
hat, oder im Fall der Anschaffung der Steuerpflichtige das Objekt auf
Grund eines nach dem 31. Dezember 1991 rechtswirksam abgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts ange-
schafft hat. 5§ 10e Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Ju-
ni 1993 (BGBl. I S. 944) und Absatz 6 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) ist erstmals anzuwenden, wenn
der Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines nach dem 31. Dezember
1993 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. 6§ 10e ist letztmals anzuwen-
den, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar
1996 mit der Herstellung des Objekts begonnen hat oder im Fall der An-
schaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar 1996 rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. 7Als Beginn der Herstellung gilt bei Objek-
ten, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Objekten, für
die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bau-
unterlagen eingereicht werden.
(27)1 § 10f Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom
29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für Baumaßnahmen an-
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zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003 begonnen wurden. 2Als Be-
ginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich
ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmi-
gungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der
Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. 3§ 10f Absatz 2
Satz 1 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3076) ist erstmals auf Erhaltungsaufwand anzuwenden, der
nach dem 31. Dezember 2003 entstanden ist.
(27a) 1§ 10g in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember
2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die
auf nach dem 31. Dezember 2003 begonnene Herstellungs- und Erhal-
tungsmaßnahmen entfallen. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die
eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bau-
antrag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die
Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterla-
gen eingereicht werden.
(28) 1§ 10h ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige vor dem
1. Januar 1996 mit der Herstellung begonnen hat. 2Als Beginn der Her-
stellung gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforder-
lich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei baugeneh-
migungsfreien Baumaßnahmen, für die Bauunterlagen einzureichen
sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.
(29) 1§ 10i in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821) ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im
Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 1999 mit der Herstellung des Ob-
jekts begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund
eines vor dem 1. Januar 1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Be-
ginn der Herstellung gilt bei Objekten, für die eine Baugenehmigung er-
forderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei
baugenehmigungsfreien Objekten, für die Bauunterlagen einzureichen
sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.
(30) 1§ 11 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) sind im Hinblick
auf Erbbauzinsen und andere Entgelte für die Nutzung eines Grund-
stücks erstmals für Vorauszahlungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2003 geleistet wurden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 4 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erst-
mals auf ein Damnum oder Disagio im Zusammenhang mit einem Kredit
für ein Grundstück anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2003 geleis-
tet wurde, in anderen Fällen für ein Damnum oder Disagio, das nach dem
31. Dezember 2004 geleistet wurde.
(30a) § 12 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist für Veranlagungszeiträume ab 2004
anzuwenden.
(30b) 1Für die Anwendung des § 13 Absatz 7 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Absatz 33a
entsprechend. 2§ 13 Absatz 7, § 15 Absatz 1a sowie § 18 Absatz 4 Satz 2 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I
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S. 2782) sind erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.
(31) 1§ 13a in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1790) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31. Dezember 2001 endet. 2§ 13a in der Fassung des Gesetzes vom 20. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2001 beginnen.
(32) § 14a in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1790) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31. Dezember 2001 endet.
(32a) § 15 Absatz 3 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch für Veranlagungszeit-
räume vor 2006 anzuwenden.
(32b) § 15 Absatz 4 Satz 3 bis 5 ist erstmals auf Verluste anzuwenden, die
nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, auf deren An-
teile sich die in § 15 Absatz 4 Satz 4 bezeichneten Geschäfte beziehen,
entstehen, für das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzu-
wenden ist.
(33) 1§ 15a ist nicht auf Verluste anzuwenden, soweit sie
1. durch Sonderabschreibungen nach § 82f der Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung,
2. durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nach

§ 7 Absatz 2 von den Herstellungskosten oder von den Anschaffungs-
kosten von in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller erworbenen
Seeschiffen, die in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen
sind,

entstehen; Nummer 1 gilt nur bei Schiffen, deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten zu mindestens 30 Prozent durch Mittel finanziert
werden, die weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch den Gewerbebetrieb
stehen, zu dessen Betriebsvermögen das Schiff gehört. 2§ 15a ist in diesen
Fällen erstmals anzuwenden auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember
1999 beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, wenn der Schiffbauver-
trag vor dem 25. April 1996 abgeschlossen worden ist und der Gesellschaf-
ter der Gesellschaft vor dem 1. Januar 1999 beigetreten ist; soweit Verlus-
te, die in dem Betrieb der Gesellschaft entstehen und nach Satz 1 oder
nach § 15a Absatz 1 Satz 1 ausgleichsfähig oder abzugsfähig sind, zusam-
men das Eineinviertelfache der insgesamt geleisteten Einlage überstei-
gen, ist § 15a auf Verluste anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember
1994 beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen. 3Scheidet ein Kommandi-
tist oder ein anderer Mitunternehmer, dessen Haftung der eines Kom-
manditisten vergleichbar ist und dessen Kapitalkonto in der Steuerbilanz
der Gesellschaft auf Grund von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlusten
negativ geworden ist, aus der Gesellschaft aus oder wird in einem solchen
Fall die Gesellschaft aufgelöst, so gilt der Betrag, den der Mitunterneh-
mer nicht ausgleichen muss, als Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16.
4In Höhe der nach Satz 3 als Gewinn zuzurechnenden Beträge sind bei
den anderen Mitunternehmern unter Berücksichtigung der für die Zu-
rechnung von Verlusten geltenden Grundsätze Verlustanteile anzusetzen.
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5Bei der Anwendung des § 15a Absatz 3 sind nur Verluste zu berücksichti-
gen, auf die § 15a Absatz 1 anzuwenden ist. 6§ 15a Absatz 1a, 2 Satz 1 und
Absatz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals auf Einlagen anzuwenden, die nach
dem 24. Dezember 2008 getätigt werden.
(33a) 1§ 15b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember
2005 (BGBl. I S. 3683) ist nur auf Verluste der dort bezeichneten Steuer-
stundungsmodelle anzuwenden, denen der Steuerpflichtige nach dem 10.
November 2005 beigetreten ist oder für die nach dem 10. November 2005
mit dem Außenvertrieb begonnen wurde. 2Der Außenvertrieb beginnt in
dem Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen für die Veräußerung der
konkret bestimmbaren Fondsanteile erfüllt sind und die Gesellschaft
selbst oder über ein Vertriebsunternehmen mit Außenwirkung an den
Markt herangetreten ist. 3Dem Beginn des Außenvertriebs stehen der Be-
schluss von Kapitalerhöhungen und die Reinvestition von Erlösen in neue
Projekte gleich. 4Besteht das Steuerstundungsmodell nicht im Erwerb ei-
nes Anteils an einem geschlossenen Fonds, ist § 15b in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) anzu-
wenden, wenn die Investition nach dem 10. November 2005 rechtsver-
bindlich getätigt wurde.
(34) 1§ 16 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2001 erfolgen. 2§ 16 Absatz 2 Satz 3 und
Absatz 3 Satz 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1993 erfolgen. 3§ 16 Absatz 3 Satz 1 und 2 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals auf
Veräußerungen und Realteilungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 1998 erfolgen. 4§ 16 Absatz 3 Satz 2 bis 4 in der Fassung des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Realtei-
lungen nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. 5§ 16 Absatz 3a in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1768) ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 6§ 16 Absatz 4 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist erst-
mals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1995
erfolgen; hat der Steuerpflichtige bereits für Veräußerungen vor dem 1.
Januar 1996 Veräußerungsfreibeträge in Anspruch genommen, bleiben
diese unberücksichtigt. 7§ 16 Absatz 4 in der Fassung des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals auf Veräußerungen und
Realteilungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2000 erfolgen.
8§ 16 Absatz 5 in der Fassung des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782) ist erstmals anzuwenden, wenn die ursprüngliche Über-
tragung der veräußerten Anteile nach dem 12. Dezember 2006 erfolgt ist.
9§ 16 Absatz 3b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 1. No-
vember 2011 (BGBl. I S. 2131) ist nur auf Aufgaben im Sinne des § 16 Ab-
satz 3 Satz 1 nach dem 4. November 2011 anzuwenden.
(34a) 1§ 17 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) ist, soweit Anteile an unbeschränkt körperschaft-
steuerpflichtigen Gesellschaften veräußert werden, erstmals auf Veräuße-
rungen anzuwenden, die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres der Ge-
sellschaft, deren Anteile veräußert werden, vorgenommen werden, für das
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das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist; für Ver-
äußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen werden, ist § 17 in
der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) anzu-
wenden. 2§ 17 Absatz 2 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März
1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1999 anzu-
wenden.
(34b) Für die Anwendung des § 18 Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Ab-
satz 33a entsprechend.
(34c) Wird eine Versorgungsverpflichtung nach § 3 Nummer 66 auf einen
Pensionsfonds übertragen und hat der Steuerpflichtige bereits vor dieser
Übertragung Leistungen auf Grund dieser Versorgungsverpflichtung er-
halten, so sind insoweit auf die Leistungen aus dem Pensionsfonds im
Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1 die Beträge nach § 9a Satz 1 Nummer 1
und § 19 Absatz 2 entsprechend anzuwenden; § 9a Satz 1 Nummer 3 ist
nicht anzuwenden.
(35) § 19a in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist weiter an-
zuwenden, wenn
1. die Vermögensbeteiligung vor dem 1. April 2009 überlassen wird oder
2. auf Grund einer am 31. März 2009 bestehenden Vereinbarung ein An-

spruch auf die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Ver-
mögensbeteiligung besteht sowie die Vermögensbeteiligung vor dem
1. Januar 2016 überlassen wird

und der Arbeitgeber bei demselben Arbeitnehmer im Kalenderjahr nicht
§ 3 Nummer 39 anzuwenden hat.
(36) 1§ 20 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24.
März 1999 (BGBl. I S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen,
für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Ab-
satz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden
ist. 2§ 20 Absatz 1 Nummer 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433) und § 20 Absatz 1 Nummer 2 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) sind
erstmals für Erträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 20 Absatz 1
Nummer 6 in der Fassung des Gesetzes vom 7. September 1990 (BGBl. I
S. 1898) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 1974 zugeflossene Zin-
sen aus Versicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1973 abgeschlossen worden sind. 4§ 20 Absatz 1 Nummer 6 in der
Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049) ist erst-
mals auf Zinsen aus Versicherungsverträgen anzuwenden, bei denen die
Ansprüche nach dem 31. Dezember 1996 entgeltlich erworben worden
sind. 5Für Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2005 abgeschlossen werden, ist § 20 Absatz 1 Nummer 6 in der am
31. Dezember 2004 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiterhin anzu-
wenden, dass in Satz 3 die Angabe „§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
Satz 5“ durch die Angabe „§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Satz 6“
ersetzt wird. 6§ 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4, § 43 Absatz 3, § 44 Absatz 1,
2 und 5 und § 45a Absatz 1 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) sind erstmals auf Verkäufe
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anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 getätigt werden. 7§ 20 Ab-
satz 1 Nummer 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist auf Erträge aus Versicherungsver-
trägen, die nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen werden, anzu-
wenden. 8§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals anzu-
wenden auf Versicherungsleistungen im Erlebensfall bei Versicherungs-
verträgen, die nach dem 31. Dezember 2006 abgeschlossen werden, und
auf Versicherungsleistungen bei Rückkauf eines Vertrages nach dem 31.
Dezember 2006. 9§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 ist für Vertragsabschlüs-
se nach dem 31. Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
Versicherungsleistung nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuer-
pflichtigen ausgezahlt wird. 10§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 5 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) ist für alle Kapitalerträge anzuwenden, die dem Versicherungs-
unternehmen nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 11§ 20 Absatz 1
Nummer 6 Satz 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist für alle Versicherungsverträge anzuwen-
den, die nach dem 31. März 2009 abgeschlossen werden oder bei denen
die erstmalige Beitragsleistung nach dem 31. März 2009 erfolgt. 12Wird
auf Grund einer internen Teilung nach § 10 des Versorgungsausgleichs-
gesetzes oder einer externen Teilung nach § 14 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes ein Anrecht in Form eines Versicherungsvertrags zuguns-
ten der ausgleichsberechtigten Person begründet, gilt dieser Vertrag
insoweit zu dem gleichen Zeitpunkt als abgeschlossen wie derjenige der
ausgleichspflichtigen Person.
(36a) Für die Anwendung des § 20 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I
S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend.
(37) 1§ 20 Absatz 1 Nummer 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2011 anzuwenden. 2§ 20 Absatz 1 Nummer 9 Satz 2 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1768) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden, so-
weit in den Einnahmen aus Leistungen zuzurechnende wiederkehrende
Bezüge im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a und b enthalten
sind.
(37a) 1§ 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a ist erstmals auf Leistungen
anzuwenden, die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres des Betriebs
gewerblicher Art mit eigener Rechtspersönlichkeit erzielt werden, für das
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist. 2§ 20
Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b ist erstmals auf Gewinne anzuwenden,
die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres des Betriebs gewerblicher
Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder des wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs erzielt werden, für das das Körperschaftsteuergesetz in
der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) erstmals anzuwenden ist. 3§ 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b
Satz 3 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden. 4§ 20
Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 1 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 31. Juli 2003 (BGBl. I S. 1550) ist erstmals ab dem Ver-
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anlagungszeitraum 2004 anzuwenden. 5§ 20 Absatz 1 Nummer 10 Buch-
stabe b Satz 1 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für
Anteile, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungs-
steuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind, wei-
ter anzuwenden. 6§ 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 2 zweiter
Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals auf Einbringungen oder Formwechsel
anzuwenden, für die das Umwandlungssteuergesetz in der Fassung des
Artikels 6 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) anzuwen-
den ist. 7§ 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 2 zweiter Halbsatz
ist auf Einbringungen oder Formwechsel, für die das Umwandlungssteu-
ergesetz in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2782) noch nicht anzuwenden ist, in der folgenden Fas-
sung anzuwenden:
„in Fällen der Einbringung nach dem Achten und des Formwechsels
nach dem Zehnten Teil des Umwandlungssteuergesetzes gelten die
Rücklagen als aufgelöst. “
8§ 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 3 in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.
(37b) § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Sätze 2 und 4 in der Fassung des
Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist für alle Veranla-
gungszeiträume anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht be-
standskräftig sind.
(37c) § 20 Absatz 2a Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März
1999 (BGBl. I S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für
die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Absatz 10a
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist.
(37d) 1§ 20 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und Absatz 2b in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2006 anzuwenden. 2Absatz 33a gilt
entsprechend.
(37e) Für die Anwendung des § 21 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Ab-
satz 33a entsprechend.
(38) 1§ 22 Nummer 1 Satz 2 ist erstmals auf Bezüge anzuwenden, die
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse erzielt werden, die die Bezüge gewährt, für das
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), letztmalig anzuwenden ist. 2Für
die Anwendung des § 22 Nummer 1 Satz 1 zweiter Halbsatz in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I
S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend. 3§ 22 Nummer 3 Satz 4 zweiter
Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch in den Fällen anzuwenden, in denen am 1.
Januar 2007 die Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 4Wird auf
Grund einer internen Teilung nach § 10 des Versorgungsausgleichsgeset-
zes oder einer externen Teilung nach § 14 des Versorgungsausgleichs-
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gesetzes ein Anrecht zugunsten der ausgleichsberechtigten Person be-
gründet, gilt dieser Vertrag insoweit zu dem gleichen Zeitpunkt als abge-
schlossen wie derjenige der ausgleichspflichtigen Person, wenn die aus
diesem Vertrag ausgezahlten Leistungen zu einer Besteuerung nach § 22
Nummer 5 Satz 2 Buchstabe b in Verbindung mit § 20 Absatz 1 Num-
mer 6 oder nach § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c in Verbindung mit
§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 führen.
(38a) 1Abweichend von § 22a Absatz 1 Satz 1 kann das Bundeszentralamt
für Steuern den Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung von Rentenbe-
zugsmitteilungen durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes
Schreiben mitteilen. 2Der Mitteilungspflichtige nach § 22a Absatz 1 kann
die Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) eines Leis-
tungsempfängers, dem in den Jahren 2005 bis 2008 Leistungen zugeflos-
sen sind, abweichend von § 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 beim Bundeszen-
tralamt für Steuern erheben. 3Das Bundeszentralamt für Steuern teilt dem
Mitteilungspflichtigen die Identifikationsnummer des Leistungsempfän-
gers mit, sofern die übermittelten Daten mit den nach § 139b Absatz 3
der Abgabenordnung beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten
Daten übereinstimmen. 4Stimmen die Daten nicht überein, findet § 22a
Absatz 2 Satz 1 und 2 Anwendung. 5§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember
2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für die Rentenbezugsmitteilungen an-
zuwenden, die für den Veranlagungszeitraum 2011 zu übermitteln sind.
6Im Übrigen ist § 22a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) erstmals für die Rentenbezugsmitteilun-
gen anzuwenden, die für den Veranlagungszeitraum 2010 zu übermitteln
sind.
(39) § 25 Absatz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2850) ist erstmals für Einkommensteuererklärun-
gen anzuwenden, die für den Veranlagungszeitraum 2011 abzugeben
sind.
(40) 1§ 32 Absatz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) ist in allen Fällen anzuwenden,
in denen die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
2§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d ist für den Veranlagungs-
zeitraum 2000 in der folgenden Fassung anzuwenden:
d) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung ei-

nes freiwilligen sozialen Jahres, ein freiwilliges ökologisches Jahr im
Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jah-
res oder einen Freiwilligendienst im Sinne des Beschlusses
Nr. 1686/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Juli 1998 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionspro-
gramms „Europäischer Freiwilligendienst für junge Menschen“ (ABl.
EG Nr. L 214 S. 1) oder des Beschlusses Nr. 1031/2000/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2000 zur Einfüh-
rung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms „Jugend“ (ABl. EG
Nr. L 117 S. 1) leistet oder“.

3§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d in der Fassung des Gesetzes
vom 16. August 2001 (BGBl. I S. 2074) ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2001 anzuwenden. 4§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d
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in der Fassung des Artikels 2 Absatz 5 Buchstabe a des Gesetzes vom 16.
Mai 2008 (BGBl. I S. 842) ist auf Freiwilligendienste im Sinne des Be-
schlusses Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. November 2006 zur Einführung des Programms „Jugend in
Aktion“ (ABl. EU Nr. L 327 S. 30), die ab dem 1. Januar 2007 begonnen
wurden, ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden. 5Die Regelun-
gen des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d in der bis zum 31.
Dezember 2007 anzuwendenden Fassung sind, bezogen auf die Ableis-
tung eines freiwilligen sozialen Jahres im Sinne des Gesetzes zur För-
derung eines freiwilligen sozialen Jahres oder eines freiwilligen ökologi-
schen Jahres im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
ökologischen Jahres auch über den 31. Dezember 2007 hinaus anzuwen-
den, soweit die vorstehend genannten freiwilligen Jahre vor dem 1. Juni
2008 vereinbart oder begonnen wurden und über den 31. Mai 2008 hinaus-
gehen und die Beteiligten nicht die Anwendung der Vorschriften des Ju-
gendfreiwilligendienstegesetzes vereinbaren. 6§ 32 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 16.
Juli 2009 (BGBl. I S. 1959) ist auf einen Freiwilligendienst aller Generatio-
nen im Sinne von § 2 Absatz 1a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch ab
dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 7§ 32 Absatz 4 Satz 1
Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBl. I S. 1652) ist für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das
24. Lebensjahr vollendeten, mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle der Angabe „noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat“ die An-
gabe „noch nicht das 26. Lebensjahr vollendet hat“ tritt; für Kinder, die
im Veranlagungszeitraum 2006 das 25. oder 26. Lebensjahr vollendeten,
ist § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 weiterhin in der bis zum 31. Dezember
2006 geltenden Fassung anzuwenden. 8§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1652) ist erstmals für Kinder anzuwenden, die im Veranlagungszeit-
raum 2007 wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetrete-
nen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande
sind, sich selbst zu unterhalten; für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Ja-
nuar 2007 in der Zeit ab der Vollendung des 25. Lebensjahres und vor
Vollendung des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhal-
ten, ist § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 weiterhin in der bis zum 31. De-
zember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. 9§ 32 Absatz 5 Satz 1 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652)
ist für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 24. Lebensjahr voll-
endeten, mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe
„über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus“ die Angabe „über das 21. oder
26. Lebensjahr hinaus“ tritt; für Kinder, die im Veranlagungszeitraum
2006 das 25., 26. oder 27. Lebensjahr vollendeten, ist § 32 Absatz 5 Satz 1
weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwen-
den. 10Für die nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b und §§ 10a, 82
begünstigten Verträge, die vor dem 1. Januar 2007 abgeschlossen wurden,
gelten für das Vorliegen einer begünstigten Hinterbliebenenversorgung
die Altersgrenzen des § 32 in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden
Fassung. 11Dies gilt entsprechend für die Anwendung des § 93 Absatz 1
Satz 3 Buchstabe b.
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(41) § 32a Absatz 1 ist ab dem Veranlagungszeitraum 2010 in der folgen-
den Fassung anzuwenden:
„(1) 1Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteu-
ernden Einkommen. 2Sie beträgt vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a,
34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen
1. bis 8004 Euro (Grundfreibetrag):

0;
2. von 8005 Euro bis 13469 Euro:

(912,17 ! y + 1400) ! y;
3. von 13470 Euro bis 52881 Euro:

(228,74 ! z + 2397) ! z + 1038;
4. von 52882 Euro bis 250730 Euro:

0,42 ! x – 8172;
5. von 250731 Euro an:

0,45 ! x – 15694.
3„y“ ist ein Zehntausendstel des 8004 Euro übersteigenden Teils des auf
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens.
4„z“ ist ein Zehntausendstel des 13469 Euro übersteigenden Teils des auf
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens.
5„x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde
Einkommen. 6Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vol-
len Euro-Betrag abzurunden. “
(42) und (43) (weggefallen)
(43a) 1§ 32b Absatz 1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist bei Staatsangehörigen ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist,
die im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben, auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor
2008 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig
sind. 2§ 32b Absatz 1 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2008 anzuwenden. 3§ 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2878) ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden.
4Abweichend von § 32b Absatz 3 kann das Bundesministerium der Finan-
zen den Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung der Mitteilungen durch
ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben mitteilen. 5Bis
zu diesem Zeitpunkt sind § 32b Absatz 3 und 4 in der am 20. Dezember
2003 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 6Der Träger der Sozialleis-
tungen nach § 32b Absatz 1 Nummer 1 darf die Identifikationsnummer
(§ 139b der Abgabenordnung) eines Leistungsempfängers, dem im Ka-
lenderjahr vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung Leistungen
zugeflossen sind, abweichend von § 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 beim Bun-
deszentralamt für Steuern erheben. 7Das Bundeszentralamt für Steuern
teilt dem Träger der Sozialleistungen die Identifikationsnummer des
Leistungsempfängers mit, sofern die ihm vom Träger der Sozialleistun-
gen übermittelten Daten mit den nach § 139b Absatz 3 der Abgabenord-
nung beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten überein-
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stimmen. 8Stimmen die Daten nicht überein, findet § 22a Absatz 2 Satz 1
und 2 Anwendung. 9Die Anfrage des Trägers der Sozialleistungen und
die Antwort des Bundeszentralamtes für Steuern sind über die zentrale
Stelle (§ 81) zu übermitteln. 10Die zentrale Stelle führt eine ausschließlich
automatisierte Prüfung der ihr übermittelten Daten daraufhin durch, ob
sie vollständig und schlüssig sind und ob das vorgeschriebene Datenfor-
mat verwendet worden ist.
(44) § 32c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2007
anzuwenden.
(45) und (46) (weggefallen)
(46a) § 33b Absatz 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 9.
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen
die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(47) 1§ 34 Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999 an-
zuwenden. 2Auf § 34 Absatz 2 Nummer 1 in der Fassung des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist Absatz 4a in der Fassung des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) entsprechend anzuwen-
den. 3Satz 2 gilt nicht für die Anwendung des § 34 Absatz 3 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812). 4In den Fäl-
len, in denen nach dem 31. Dezember eines Jahres mit zulässiger
steuerlicher Rückwirkung eine Vermögensübertragung nach dem Um-
wandlungssteuergesetz erfolgt oder ein Veräußerungsgewinn im Sinne
des § 34 Absatz 2 Nummer 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433) erzielt wird, gelten die außerordentlichen Ein-
künfte als nach dem 31. Dezember dieses Jahres erzielt. 5§ 34 Absatz 3
Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1812) ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle der Angabe „10 Millionen Deutsche Mark“ die
Angabe „5 Millionen Euro“ tritt. 6§ 34 Absatz 3 Satz 2 in der Fassung des
Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2004 und für die Veranlagungszeit-
räume 2005 bis 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der
Angabe „16 Prozent“ die Angabe „15 Prozent“ tritt. 7§ 34 Absatz 3 Satz 2
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010
(BGBl. I S. 1768) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzu-
wenden. 8Für die Anwendung des § 34 Absatz 3 Satz 4 in der Fassung des
Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812) ist die Inanspruchnah-
me einer Steuerermäßigung nach § 34 in Veranlagungszeiträumen vor
dem 1. Januar 2001 unbeachtlich.
(48) § 34a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 an-
zuwenden.
(49) 1§ 34c Absatz 1 Satz 1 bis 3 sowie § 34c Absatz 6 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.
2§ 34c Absatz 1 Satz 2 ist für den Veranlagungszeitraum 2008 in der fol-
genden Fassung anzuwenden:
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„Die auf diese ausländischen Einkünfte entfallende deutsche Einkom-
mensteuer ist in der Weise zu ermitteln, dass die sich bei der Veranlagung
des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen
Einkünfte, nach den §§ 32a, 32b, 34, 34a und 34b ergebende deutsche
Einkommensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zur
Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. “
3§ 34c Absatz 6 Satz 5 in Verbindung mit Satz 1 in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist für alle
Veranlagungszeiträume anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht
bestandskräftig sind.
(50) 1§ 34f Absatz 3 und 4 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 25. Fe-
bruar 1992 (BGBl. I S. 297) ist erstmals anzuwenden bei Inanspruchnah-
me der Steuerbegünstigung nach § 10e Absatz 1 bis 5 in der Fassung des
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297). 2§ 34f Absatz 4 Satz 1 ist
erstmals anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung
nach § 10e Absatz 1 bis 5 oder nach § 15b des Berlinförderungsgesetzes
für nach dem 31. Dezember 1991 hergestellte oder angeschaffte Objekte.
(50a) 1§ 35 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 an-
zuwenden. 2Gewerbesteuer-Messbeträge, die Erhebungszeiträumen zu-
zuordnen sind, die vor dem 1. Januar 2008 enden, sind abweichend von
§ 35 Absatz 1 Satz 1 nur mit dem 1,8-fachen des Gewerbesteuer-Mess-
betrags zu berücksichtigen.
(50b) 1§ 35a in der Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I
S. 4621) ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2003 geleistete Aufwen-
dungen anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden
Leistungen nach dem 31. Dezember 2002 erbracht worden sind. 2§ 35a in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2878) ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2006 geleistete Aufwen-
dungen anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden
Leistungen nach dem 31. Dezember 2005 erbracht worden sind. 3§ 35a
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist in allen Fällen
anzuwenden, in denen die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig
festgesetzt ist. 4§ 35a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 21.
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2896) ist erstmals anzuwenden bei Aufwen-
dungen, die im Veranlagungszeitraum 2009 geleistet und deren zu Grun-
de liegende Leistungen nach dem 31. Dezember 2008 erbracht worden
sind. 5§ 35a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2955) ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2009 ge-
leistete Aufwendungen anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu
Grunde liegenden Leistungen nach dem 31. Dezember 2008 erbracht wor-
den sind. 6§ 35a Absatz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für im Veranlagungszeit-
raum 2011 geleistete Aufwendungen anzuwenden, soweit die den Auf-
wendungen zu Grunde liegenden Leistungen nach dem 31. Dezember
2010 erbracht worden sind. 7§ 35a Absatz 5 Satz 1 in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals
für im Veranlagungszeitraum 2009 geleistete Aufwendungen anzuwen-
den, soweit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden Leistungen nach
dem 31. Dezember 2008 erbracht worden sind.
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(50c) § 35b in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom 24. Dezember
2008 (BGBl. I S. 3018) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 an-
zuwenden, wenn der Erbfall nach dem 31. Dezember 2008 eingetreten ist.
(50d) 1§ 36 Absatz 2 Nummer 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1 in der Fassung
des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist letztmals anzuwen-
den für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuerge-
setzes nach § 34 Absatz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)
letztmals anzuwenden ist. 2§ 36 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 1
in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist
erstmals für Erträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 36 Absatz 5
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010
(BGBl. I S. 1768) gilt in allen Fällen, in denen § 16 Absatz 3a anzuwenden
ist.
(50e) Die §§ 36a bis 36e in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 402) sind letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die
der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Absatz 10a des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist.
(50f) 1§ 37 Absatz 3 ist, soweit die erforderlichen Daten nach § 10 Absatz 2
Satz 3 noch nicht nach § 10 Absatz 2a übermittelt wurden, mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass
1. als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a die

für den letzten Veranlagungszeitraum geleisteten Beiträge zugunsten
einer privaten Krankenversicherung vermindert um 20 Prozent oder
Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung vermindert um 4 Pro-
zent,

2. als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b die
bei der letzten Veranlagung berücksichtigten Beiträge zugunsten ei-
ner gesetzlichen Pflegeversicherung

anzusetzen sind; mindestens jedoch 1500 Euro. 2Bemessen sich die Vo-
rauszahlungen auf der Veranlagung des Veranlagungszeitraums 2008,
dann sind 1500 Euro als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3
anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige keine höheren Beiträge gegenüber
dem Finanzamt nachweist. 3Bei zusammen veranlagten Ehegatten ist der
in den Sätzen 1 und 2 genannte Betrag von 1500 Euro zu verdoppeln.
4§ 37 Absatz 3 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 1.
November 2011 (BGBl. I S. 2131) ist erstmals für Besteuerungszeiträume
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen.
(50g) 1Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit
den obersten Finanzbehörden der Länder in einem Schreiben mitteilen,
wann die in § 39 Absatz 4 Nummer 4 und 5 genannten Lohnsteuer-
abzugsmerkmale erstmals abgerufen werden können (§ 39e Absatz 3
Satz 1). 2Dieses Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen.
(51) 1§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 1 ist auf laufenden Arbeitslohn, der
für einen nach dem 30. November 2011 aber vor dem 1. Januar 2012 en-
denden täglichen, wöchentlichen und monatlichen Lohnzahlungszeit-
raum gezahlt wird, mit der Maßgabe anzuwenden, dass der verminderte
oder erhöhte hochgerechnete Jahresarbeitslohn nicht um den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a), sondern um den
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lohnsteuerlichen Ausgleichsbetrag 2011 in Höhe von 1880 Euro vermin-
dert wird. 2Bei sonstigen Bezügen (§ 39b Absatz 3), die nach dem 30. No-
vember 2011, aber vor dem 1. Januar 2012 zufließen, beim permanenten
Lohnsteuer-Jahresausgleich (§ 39b Absatz 2 Satz 12) für einen nach dem
30. November 2011, aber vor dem 1. Januar 2012 endenden Lohnzah-
lungszeitraum und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeit-
geber (§ 42b) für das Ausgleichsjahr 2011 ist jeweils ein Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 1000 Euro zu berücksichtigen.
(51a) § 39b Absatz 3 Satz 10 ist auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. De-
zember 2008 und vor dem 1. Januar 2010 zufließen, in folgender Fassung
anzuwenden:
„Ein sonstiger Bezug im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und
Nummer 4 ist bei der Anwendung des Satzes 4 in die Bemessungsgrund-
lage für die Vorsorgepauschale nach Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 einzube-
ziehen.“
(51b) § 39b Absatz 6 in der am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung ist
weiterhin anzuwenden, bis das Bundesministerium der Finanzen den
Zeitpunkt für den erstmaligen automatisierten Abruf der Lohnsteuer-
abzugsmerkmale nach § 39 Absatz 4 Nummer 5 mitgeteilt hat (Ab-
satz 50g).
(52) Haben Arbeitnehmer im Laufe des Kalenderjahres geheiratet, wird
abweichend von § 39e Absatz 3 Satz 3 für jeden Ehegatten automatisiert
die Steuerklasse IV gebildet, wenn die Voraussetzungen des § 38b Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 oder Nummer 4 vorliegen.
(52a) § 40 Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes vom 20.
April 2009 (BGBl. I S. 774) ist erstmals anzuwenden auf den laufenden Ar-
beitslohn, der für einen nach dem 31. Dezember 2006 endenden Lohnzah-
lungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31.
Dezember 2006 zufließen.
(52b) 1§ 40b Absatz 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fas-
sung ist weiter anzuwenden auf Beiträge für eine Direktversicherung des
Arbeitnehmers und Zuwendungen an eine Pensionskasse, die auf Grund
einer Versorgungszusage geleistet werden, die vor dem 1. Januar 2005 er-
teilt wurde. 2Sofern die Beiträge für eine Direktversicherung die Voraus-
setzungen des § 3 Nummer 63 erfüllen, gilt dies nur, wenn der Arbeitneh-
mer nach Absatz 6 gegenüber dem Arbeitgeber für diese Beiträge auf die
Anwendung des § 3 Nummer 63 verzichtet hat. 3§ 40b Absatz 4 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2878) ist erstmals anzuwenden auf Sonderzahlungen, die nach dem 23.
August 2006 gezahlt werden.
(52c) § 41b Absatz 1 Satz 2 Satzteil vor Nummer 1 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist erst-
mals anzuwenden für Lohnsteuerbescheinigungen von laufendem Ar-
beitslohn, der für einen nach dem 31. Dezember 2008 endenden
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und von sonstigen Bezügen, die
nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.
(53) 1Die §§ 43 bis 45c in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember
1999 (BGBl. I S. 2601) sind letztmals anzuwenden für Ausschüttungen,
für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Ab-
satz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
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Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden
ist. 2Die §§ 43 bis 45c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), sind auf Kapital-
erträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 44 Absatz 6 Satz 3 in der
Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden. 4§ 45d Absatz 1
Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3794) ist für Mitteilungen auf Grund der Steuerabzugspflicht nach § 18a
des Auslandinvestment-Gesetzes auf Kapitalerträge anzuwenden, die den
Gläubigern nach dem 31. Dezember 2001 zufließen. 5§ 44 Absatz 6 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2878) ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht
gilt.
(53a) 1§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 sind erst-
mals auf Entgelte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2004 zuflie-
ßen, es sei denn, die Veräußerung ist vor dem 29. Juli 2004 erfolgt. 2§ 43
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf
Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 abgeschlossen
werden.
(54) Bei der Veräußerung oder Einlösung von Wertpapieren und Kapital-
forderungen, die von der das Bundesschuldbuch führenden Stelle oder ei-
ner Landesschuldenverwaltung verwahrt oder verwaltet werden können,
bemisst sich der Steuerabzug nach den bis zum 31. Dezember 1993 gel-
tenden Vorschriften, wenn sie vor dem 1. Januar 1994 emittiert worden
sind; dies gilt nicht für besonders in Rechnung gestellte Stückzinsen.
(55) § 43a Absatz 2 Satz 7 ist erstmals auf Erträge aus Wertpapieren und
Kapitalforderungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 er-
worben worden sind.
(55a) Die Anlage 2 (zu § 43b) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auf Ausschüttungen im Sin-
ne des § 43b anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen.
(55b) (weggefallen)
(55c) § 43b Absatz 2 Satz 1 ist auf Ausschüttungen, die nach dem 31. De-
zember 2008 zufließen, mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
der Angabe „15 Prozent“ die Angabe „10 Prozent“ tritt.
(55d) § 43b Absatz 3 ist letztmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die
vor dem 1. Januar 2009 zugeflossen sind.
(55e) 1§ 44 Absatz 1 Satz 5 in der Fassung des Gesetzes vom 21. Juli 2004
(BGBl. I S. 1753) ist erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2004 erfolgen. 2§ 44 Absatz 6 Satz 2 und 5 in der am
12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind für Anteile, die einbringungs-
geboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12.
Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden.
(55f) 1Für die Anwendung des § 44a Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2006 zu-
fließen, gilt Folgendes:
Ist ein Freistellungsauftrag vor dem 1. Januar 2007 unter Beachtung des
§ 20 Absatz 4 in der bis dahin geltenden Fassung erteilt worden, darf der
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nach § 44 Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichtete den angegebenen Frei-
stellungsbetrag nur zu 56,37 Prozent berücksichtigen. 2Sind in dem Frei-
stellungsauftrag der gesamte Sparer-Freibetrag nach § 20 Absatz 4 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652)
und der gesamte Werbungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Num-
mer 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBl. I S. 1652) angegeben, ist der Werbungskosten-Pauschbetrag in
voller Höhe zu berücksichtigen.
(55g) 1§ 44a Absatz 7 und 8 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) ist erstmals für Ausschüttungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003 erfolgen. 2Für Ausschüt-
tungen, die vor dem 1. Januar 2004 erfolgen, sind § 44a Absatz 7 und § 44c
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 4210, 2003 I S. 179) weiterhin anzuwenden. 3§ 44a Absatz 7 und 8 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3310) und § 45b Absatz 2a sind erstmals auf Ausschüttungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2004 erfolgen.
(55h) § 44b Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf Kapitalerträge
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen.
(55i) § 45a Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals ab dem 1. Januar 2007
anzuwenden.
(55j) 1§ 46 Absatz 2 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch auf Veranlagungszeit-
räume vor 2006 anzuwenden. 2§ 46 Absatz 2 Nummer 3 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2010 anzuwenden. 3§ 46 Absatz 2
Nummer 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember
2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 an-
zuwenden. 4§ 46 Absatz 2 Nummer 8 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden und in Fällen, in denen am 28.
Dezember 2007 über einen Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteu-
er noch nicht bestandskräftig entschieden ist.
(56) § 48 in der Fassung des Gesetzes vom 30. August 2001 (BGBl. I
S. 2267) ist erstmals auf Gegenleistungen anzuwenden, die nach dem 31.
Dezember 2001 erbracht werden.
(57) § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e und f sowie Nummer 8 in der
Fassung des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2006 anzuwenden.
(57a) 1§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes
vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist letztmals anzuwenden für
Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes
nach § 34 Absatz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals
anzuwenden ist. 2§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a in der Fassung
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals für Kapi-
talerträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 49 Absatz 1 Nummer 5
Buchstabe b in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
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(BGBl. I S. 2601) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die
der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Absatz 10a des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist. 4Für
die Anwendung des § 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a in der Fassung
des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) gelten bei Kapital-
erträgen, die nach dem 31. Dezember 2000 zufließen, die Sätze 1 und 2
entsprechend. 5§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a und b in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310)
ist erstmals auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2003 zuflie-
ßen, anzuwenden.
(58) 1§ 50 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist bei Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, die im
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben, auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 2008
anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.
2§ 50 Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210; 2003 I S. 179) ist letztmals anzu-
wenden auf Vergütungen, die vor dem 1. Januar 2009 zufließen. 3Der Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung des § 50 Absatz 2 in der Fassung des
Artikels 8 des Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) wird durch
eine Rechtsverordnung der Bundesregierung bestimmt, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf; dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem 31.
Dezember 2011 liegen.
(58a) 1§ 50a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals auf Vergütungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 2Der Zeitpunkt der erstmaligen
Anwendung des § 50a Absatz 3 und 5 in der Fassung des Artikels 8 des
Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) wird durch eine Rechts-
verordnung der Bundesregierung bestimmt, die der Zustimmung des
Bundesrates bedarf; dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem 31. Dezember
2011 liegen.
(58b) § 50a Absatz 7 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3794) ist erstmals auf Vergütungen anzuwenden, für
die der Steuerabzug nach dem 22. Dezember 2001 angeordnet worden ist.
(58c) § 50b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals anzuwenden für Jahresbescheinigun-
gen, die nach dem 31. Dezember 2004 ausgestellt werden.
(59) § 50c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402)
ist weiter anzuwenden, wenn für die Anteile vor Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahres, für das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des
Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals
anzuwenden ist, ein Sperrbetrag zu bilden war.
(59a) 1§ 50d in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I
S. 2601) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte
Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Absatz 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist. 2§ 50d in der
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Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals
auf Kapitalerträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 50d in der Fas-
sung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist ab 1. Ja-
nuar 2002 anzuwenden; für Anträge auf die Erteilung von Freistellungs-
bescheinigungen, die bis zum 31. Dezember 2001 gestellt worden sind,
ist § 50d Absatz 2 Satz 4 nicht anzuwenden. 4§ 50d Absatz 1 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2645) ist ab 1. Januar 2002 anzuwenden. 5§ 50d Absatz 1, 1a, 2 und 4 in
der Fassung des Gesetzes vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3112) ist
erstmals auf Zahlungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003
erfolgen. 6§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist für alle Ver-
anlagungszeiträume anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht be-
standskräftig sind. 7§ 50d Absatz 1, 1a, 2 und 5 in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals auf
Vergütungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.
8§ 50d Absatz 10 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen
die Einkommen- und Körperschaftsteuer noch nicht bestandskräftig fest-
gesetzt ist.
(59b) § 50f in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember
2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für die Rentenbezugsmitteilungen an-
zuwenden, die für den Veranlagungszeitraum 2010 zu übermitteln sind.
(59c) Die Anlage 3 (zu § 50g) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auf Zahlungen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2006 erfolgen.
(59d) § 51 Absatz 4 Nummer 1 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März
1999 (BGBl. I S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für
die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Absatz 10a
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist.
(59e) 1§ 52 Absatz 8 in der Fassung des Artikels 1 Nummer 59 des Jahres-
steuergesetzes 1996 vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250) ist nicht an-
zuwenden. 2§ 52 Absatz 8 in der Fassung des Artikels 8 Nummer 5 des
Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes vom 24. März 1998 (BGBl. I
S. 529) ist in folgender Fassung anzuwenden:
„(8) § 6b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist
erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten des
Artikels 7 des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes vorgenommen
werden.“
(60) § 55 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402)
ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.
(61) Die §§ 62 und 65 in der Fassung des Gesetzes vom 16. Dezember
1997 (BGBl. I S. 2970) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 1998
anzuwenden.
(61a) 1§ 62 Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 30. Juli 2004
(BGBl. I S. 1950) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2005 anzu-
wenden. 2§ 62 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 2 Nummer 2 des Ge-
setzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2915) ist in allen Fällen anzu-
wenden, in denen das Kindergeld noch nicht bestandskräftig festgesetzt
ist.
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(62) § 66 Absatz 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April
1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals für das Kalenderjahr 1997 anzuwenden,
so dass Kindergeld auf einen nach dem 31. Dezember 1997 gestellten An-
trag rückwirkend längstens bis einschließlich Juli 1997 gezahlt werden
kann.
(62a) § 70 Absatz 4 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung ist
weiter für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen,
die vor dem 1. Januar 2012 enden.
(63) § 73 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821) ist weiter für Kindergeld anzuwenden, das der private Ar-
beitgeber für Zeiträume vor dem 1. Januar 1999 auszuzahlen hat.
(63a) 1§ 79 Satz 1 gilt entsprechend für die in Absatz 24c Satz 2 und 3 ge-
nannten Personen, sofern sie unbeschränkt steuerpflichtig sind oder für
das Beitragsjahr nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt steuerpflichtig be-
handelt werden. 2Der Anbieter eines Altersvorsorgevertrages hat seinen
Vertragspartner bis zum 31. Juli 2012 in hervorgehobener Weise schrift-
lich darauf hinzuweisen, dass ab dem Beitragsjahr 2012 eine weitere Vo-
raussetzung für das Bestehen einer mittelbaren Zulageberechtigung nach
§ 79 Satz 2 die Zahlung von eigenen Altersvorsorgebeiträgen in Höhe von
mindestens 60 Euro pro Beitragsjahr ist.
(63b) 1Der Zulageberechtigte kann für ein abgelaufenes Beitragsjahr bis
zum Beitragsjahr 2011 Altersvorsorgebeiträge auf einen auf seinen Na-
men lautenden Altersvorsorgevertrag leisten, wenn
1. der Anbieter des Altersvorsorgevertrages davon Kenntnis erhält, in

welcher Höhe und für welches Beitragsjahr die Altersvorsorgebeiträge
berücksichtigt werden sollen,

2. in dem Beitragsjahr, für das die Altersvorsorgebeiträge berücksichtigt
werden sollen, ein Altersvorsorgevertrag bestanden hat,

3. im fristgerechten Antrag auf Zulage für dieses Beitragsjahr eine Zula-
geberechtigung nach § 79 Satz 2 angegeben wurde, aber tatsächlich
eine Zulageberechtigung nach § 79 Satz 1 vorliegt,

4. die Zahlung der zurück zu beziehenden Altersvorsorgebeiträge bis
zum Ablauf von zwei Jahren nach Erteilung der Bescheinigung nach
§ 92, mit der zuletzt Ermittlungsergebnisse für dieses Beitragsjahr be-
scheinigt wurden, längstens jedoch bis zum Beginn der Auszahlungs-
phase des Altersvorsorgevertrages erfolgt und

5. der Zulageberechtigte vom Anbieter in hervorgehobener Weise darü-
ber informiert wurde oder dem Anbieter seine Kenntnis darüber ver-
sichert, dass die Leistungen aus diesen Altersvorsorgebeiträgen der
vollen nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 unter-
liegen.

2Wurden die Altersvorsorgebeiträge dem Altersvorsorgevertrag gut-
geschrieben und sind die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt, hat der An-
bieter der zentralen Stelle (§ 81) die entsprechenden Daten nach § 89 Ab-
satz 2 Satz 1 für das zurückliegende Beitragsjahr nach einem mit der
zentralen Stelle abgestimmten Verfahren mitzuteilen. 3Die Beträge nach
Satz 1 gelten für die Ermittlung der zu zahlenden Altersvorsorgezulage
nach § 83 als Altersvorsorgebeiträge für das Beitragsjahr, für das sie ge-
zahlt wurden. 4Für die Anwendung des § 10a Absatz 1 Satz 1 sowie bei
der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen zustehenden Zulage im Rah-
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men des § 2 Absatz 6 und des § 10a sind die nach Satz 1 gezahlten Alters-
vorsorgebeiträge weder für das Beitragsjahr nach Satz 1 Nummer 2 noch
für das Beitragsjahr der Zahlung zu berücksichtigen.
(64) § 86 in der Fassung des Gesetzes vom 15. Januar 2003 ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2002 anzuwenden.
(65) 1§ 91 Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist ab Veranlagungszeitraum 2002
anzuwenden. 2§ 91 Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist bis zum 31. Dezember
2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Wörter „Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung“ durch die Wörter „Gesamtver-
band der landwirtschaftlichen Alterskassen“ zu ersetzen sind.
(66) Endet die unbeschränkte Steuerpflicht eines Zulageberechtigten im
Sinne des Absatzes 24c Satz 2 und 3 durch Aufgabe des inländischen
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts und wird die Person nicht
nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt,
gelten die §§ 93 und 94 entsprechend; § 95 Absatz 2 und 3 und § 99 Ab-
satz 1 in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung sind anzuwenden.
(67) 1Wurde der Rückzahlungsbetrag nach § 95 Absatz 1 in Verbindung
mit den §§ 93 und 94 Absatz 2 Satz 1 bis zum 9. September 2009 bestands-
kräftig festgesetzt oder ist die Frist für den Festsetzungsantrag nach § 94
Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 90 Absatz 4 Satz 2 bis zu diesem
Zeitpunkt bereits abgelaufen, finden § 95 Absatz 2 und 3 und § 99 Ab-
satz 1 in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung weiter Anwen-
dung. 2Handelt es sich nicht um einen Fall des Satzes 1 ist § 95 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. April 2010 (BGBl. I S. 386) an-
zuwenden; bereits vor dem 15. April 2010 erlassene Bescheide können
entsprechend aufgehoben oder geändert werden. 3Wurde ein Stundungs-
bescheid nach § 95 Absatz 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 gelten-
den Fassung bekannt gegeben, ist § 95 Absatz 2 Satz 3 in der am 31. De-
zember 2008 geltenden Fassung dieses Gesetzes weiter anzuwenden.
(68) 1§ 25 Absatz 3, die §§ 26, 26a und 32a Absatz 6 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) sind erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden. 2§ 26c in der am
31. Dezember 2011 geltenden Fassung ist letztmals für den Veranla-
gungszeitraum 2012 anzuwenden.

§ 52a

Anwendung s v o r s c h r i f t e n zu r E i n f üh r ung e i n e r
Abg e l t u ng s t e u e r a u f Kap i t a l e r t r ä g e und Ve r äuß e r ung s -

g ew i nn e

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346),
zuletzt geändert durch BeitrRLUmsG v. 7.12.2011 (BGBl. I 2011, 2592; BStBl. I

2011, 1171)

(1) Beim Steuerabzug vom Kapitalertrag ist diese Fassung des Gesetzes
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem
31. Dezember 2008 zufließen, soweit in den folgenden Absätzen nichts
anderes bestimmt ist.
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(2) § 2 Absatz 2 und 5a bis 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2009 anzuwenden.
(3) 1§ 3 Nummer 40 Satz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranla-
gungszeitraum 2009 anzuwenden. 2Abweichend von Satz 1 ist § 3 Num-
mer 40 in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung bei
Veräußerungsgeschäften, bei denen § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in
der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung nach dem 31.
Dezember 2008 Anwendung findet, weiterhin anzuwenden.
(4) 1§ 3c Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeit-
raum 2009 anzuwenden. 2Abweichend von Satz 1 ist § 3c Absatz 2 Satz 1
in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung bei Veräuße-
rungsgeschäften, bei denen § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in der bis
zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung nach dem 31. Dezem-
ber 2008 Anwendung findet, weiterhin anzuwenden.
(5) § 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe c in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist auf Ein-
lagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 erfolgen.
(6) § 9a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzu-
wenden.
(7) § 10 Absatz 1 Nummer 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen und auf die § 51a
Absatz 2b bis 2d anzuwenden ist.
(8) 1§ 20 Absatz 1 Nummer 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist vorbehaltlich der Regelungen in
Absatz 10 Satz 6 bis 8 erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem
Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 2§ 20 Absatz 1 Num-
mer 7 Satz 3 ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Steuer noch
nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(9) § 20 Absatz 1 Nummer 11 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. De-
zember 2008 zufließende Stillhalterprämien anzuwenden.
(10) 1§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Gewinne aus
der Veräußerung von Anteilen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2008 erworben werden. 2§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erst-
mals auf Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2008 anzuwenden. 3§ 20
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Gewinne aus Ter-
mingeschäften anzuwenden, bei denen der Rechtserwerb nach dem 31.
Dezember 2008 erfolgt. 4§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, 5 und 8 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912) ist erstmals auf Gewinne anzuwenden, bei denen die zugrunde
liegenden Wirtschaftsgüter, Rechte oder Rechtspositionen nach dem 31.
Dezember 2008 erworben oder geschaffen werden. 5§ 20 Absatz 2 Satz 1
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Nummer 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf die Veräußerung von Ansprüchen
nach dem 31. Dezember 2008 anzuwenden, bei denen der Versicherungs-
vertrag nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen wurde; dies gilt auch
für Versicherungsverträge, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wur-
den, sofern bei einem Rückkauf zum Veräußerungszeitpunkt die Erträge
nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 in der am 31. Dezember 2004 geltenden
Fassung steuerpflichtig wären. 6§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapi-
talerträge aus der Veräußerung sonstiger Kapitalforderungen anzuwen-
den. 7Für Kapitalerträge aus Kapitalforderungen, die zum Zeitpunkt des
vor dem 1. Januar 2009 erfolgten Erwerbs zwar Kapitalforderungen im
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 in der am 31. Dezember 2008 anzu-
wendenden Fassung, aber nicht Kapitalforderungen im Sinne des § 20
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden
Fassung sind, ist § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 nicht anzuwenden; für
die bei der Veräußerung in Rechnung gestellten Stückzinsen ist Satz 6 an-
zuwenden; Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung liegen auch
vor, wenn die Rückzahlung nur teilweise garantiert ist oder wenn eine
Trennung zwischen Ertrags- und Vermögensebene möglich erscheint.
8Bei Kapitalforderungen, die zwar nicht die Voraussetzungen von § 20
Absatz 1 Nummer 7 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-
sung, aber die Voraussetzungen von § 20 Absatz 1 Nummer 7 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912)
erfüllen, ist § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 in Verbindung mit § 20 Ab-
satz 1 Nummer 7 vorbehaltlich der Regelung in Absatz 11 Satz 4 und 6
auf alle nach dem 30. Juni 2009 zufließenden Kapitalerträge anzuwenden,
es sei denn, die Kapitalforderung wurde vor dem 15. März 2007 ange-
schafft. 9§ 20 Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Veräußerun-
gen, Einlösungen, Abtretungen oder verdeckte Einlagen nach dem 31.
Dezember 2008 anzuwenden. 10§ 20 Absatz 3 bis 9 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768), ist
erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge an-
zuwenden. 11§ 20 Absatz 4a Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für Wertpapie-
re anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 geliefert wurden, sofern
für die Lieferung § 20 Absatz 4 anzuwenden ist.
(10a) § 22 Nummer 3 Satz 5 und 6 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist letztmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2013 anzuwenden.
(11) 1§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in der am 1. Januar 2000 geltenden
Fassung und § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 in der am 1. Januar
1999 geltenden Fassung sind auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden,
bei denen die Veräußerung auf einem nach dem 31. Dezember 1998
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichste-
henden Rechtsakt beruht. 2§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 und 3 in
der am 16. Dezember 2004 geltenden Fassung ist erstmals für den Ver-
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anlagungszeitraum 2005 anzuwenden. 3§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912) ist erstmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen
die Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 auf Grund eines nach
diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft wurden; § 23 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals auf Veräußerungsgeschäf-
te anzuwenden, bei denen die Gegenstände des täglichen Gebrauchs auf
Grund eines nach dem 13. Dezember 2010 rechtskräftig abgeschlossenen
Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft wurden. 4§ 23 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung ist
letztmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Wirt-
schaftsgüter vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden. 5§ 23 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung ist letzt-
mals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Veräuße-
rung auf einem vor dem 1. Januar 2009 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht. 6§ 23 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 ist auf Termingeschäfte anzuwenden, bei denen
der Erwerb des Rechts auf einen Differenzausgleich, Geldbetrag oder
Vorteil nach dem 31. Dezember 1998 und vor dem 1. Januar 2009 erfolgt.
7§ 23 Absatz 1 Satz 5 ist erstmals für Einlagen und verdeckte Einlagen an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 vorgenommen werden. 8§ 23
Absatz 3 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601) ist auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut nach dem 31. Juli 1995 und vor
dem 1. Januar 2009 anschafft oder nach dem 31. Dezember 1998 und vor
dem 1. Januar 2009 fertigstellt; § 23 Absatz 3 Satz 4 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist auf Ver-
äußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen der Steuerpflichtige das
Wirtschaftsgut nach dem 31. Dezember 2008 anschafft oder fertigstellt.
9§ 23 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 23 Absatz 3 Satz 3 in der am 12. De-
zember 2006 geltenden Fassung sind für Anteile, die einbringungsgebo-
ren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. De-
zember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 10§ 23 Absatz 3
Satz 9 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch in den Fällen anzuwenden,
in denen am 1. Januar 2007 die Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen
ist. 11§ 23 Absatz 3 Satz 9 und 10 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912), geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768), ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2009 und ist letztmals für den Veranlagungszeit-
raum 2013 anzuwenden.
(12) § 24c ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden.
(13) § 25 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
2009 anzuwenden.
(14) § 32 Absatz 4 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeit-
raum 2009 anzuwenden.
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(15) 1§ 32d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 an-
zuwenden. 2§ 32d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
2011 anzuwenden.
(15a) § 43 Absatz 1 Satz 5 und 6 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals auf Übertragun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2011 vorgenommen wer-
den.
(16) 1§ 43 Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für
Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember
2009 zufließen. 2§ 43a Absatz 3 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) ist erstmals für Kapi-
talerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2009
zufließen. 3§ 44a Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist ab dem 1. Januar 2011 anzu-
wenden. 4§ 44a Absatz 8 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) und Satz 2 in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) sind erst-
mals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31.
Dezember 2007 zufließen. 5Für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1, die nach dem 31. Dezember 2007 und vor dem 1. Janu-
ar 2009 zufließen, ist er mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
der Wörter „drei Fünftel“ die Wörter „drei Viertel“ und an die Stelle der
Wörter „zwei Fünftel“ die Wörter „ein Viertel“ treten. 6§ 44a Absatz 9 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1768) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger
nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 7§ 44b Absatz 1 Satz 1 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794) ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger
nach dem 31. Dezember 2009 zufließen. 8§ 45a Absatz 4 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 3150) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger
nach dem 31. Dezember 2007 zufließen. 9§ 45d Absatz 1 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist
erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2013 zuflie-
ßen; eine Übermittlung der Identifikationsnummer hat für Kapitalerträge,
die vor dem 1. Januar 2016 zufließen, nur zu erfolgen, wenn sie der Melde-
stelle vorliegt. 10§ 45d Absatz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist für Versicherungsverträge an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen werden; die
erstmalige Übermittlung hat bis zum 30. März 2011 zu erfolgen.
(16a) 1§ 44a Absatz 7 und 8, § 44b Absatz 5 und 6, § 45b und § 45d Ab-
satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2009
(BGBl. I S. 1959), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember
2010 (BGBl. I S. 1768), sind erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die
dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2009 zufließen. 2§ 44a Absatz 4b,
6, 7 und 8 und § 45b Absatz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) sind erstmals auf Kapitalerträge
anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2011 zufließen.

E 39

Anwendungsvorschriften §§ 52, 52a



E 40 Hey

(16b) § 43 Absatz 1 bis 3, § 44 Absatz 1, § 44a Absatz 1 und 9, § 45a Ab-
satz 1 bis 3 und § 50d Absatz 1 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes
vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1126) und § 44a Absatz 10 in der Fassung
des Artikels 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) sind
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem
31. Dezember 2011 zufließen.
(17) § 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe d, Satz 2 und Nummer 8
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2008 zufließen.
(18) 1§ 51a Absatz 2b bis 2d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. De-
zember 2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden. 2§ 51a Absatz 2c
und 2e in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2592) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 2013 zufließen-
de Kapitalerträge anzuwenden.
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Schrifttum: Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, Köln 2002.

A. Grundinformation zu §§ 52, 52a

Für jede Änderung des EStG bedarf es einer Bestimmung, ab wann die neue
Rechtslage zur Anwendung kommt. Diese findet sich in §§ 52, 52a, wobei § 52a
exklusiv den zeitlichen Anwendungsbereich der durch UntStReformG 2008 v.
14.8.2007 (BGBl. I 2007, 1912; BStBl. I 2007, 630) auf Kapitalerträge und Ver-
äußerungsgewinne eingeführten Abgeltungsteuer regelt, einschließlich der zwi-
schenzeitlichen Änderungen.
Die Kommentierung der einzelnen Bestimmungen der §§ 52, 52a findet
sich nicht an dieser Stelle, sondern jeweils im Zusammenhang mit der materiell-
rechtl. Vorschrift, deren zeitlicher Anwendungsbereich geregelt wird.
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B. Bedeutung der §§ 52, 52a

Regelung iSv. Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG: § 52 entspricht Art. 82 Abs. 2 Satz 1
GG, wonach jedes Gesetz den Tag seines Inkrafttretens bestimmen soll. Abs. 1
ordnet vorbehaltlich abweichender Regelungen an, ab welchem VZ bzw. wel-
chem Lohnzahlungszeitraum das EStG in seiner aktuellen Fassung erstmals an-
zuwenden ist. Die Abs. 2 ff. sehen für einzelne Vorschriften des EStG eine frü-
here oder spätere Anwendung vor. Aufgrund der Vielzahl derartiger spezieller
Anwendungsvorschriften gibt die in Abs. 1 enthaltene Grundregel nur einen ers-
ten Anhaltspunkt für die Bestimmung, welche Gesetzesfassung auf einen Sach-
verhalt anwendbar ist.
Verfassungsrechtliche Bedeutung der Übergangsregeln in § 52 Abs. 2 ff.:
Die einzelnen Absätze des § 52 enthalten zum Teil komplexe Übergangsregeln,
in denen der Gesetzgeber mittels der Festlegung von Stichtagen bestimmt, auf
welche Sachverhalte altes, auf welche Sachverhalte neues Recht Anwendung fin-
det, zT enthalten die Abs. 2 ff. auch eigenständige Regelungen, die nur für den
Übergangszeitraum gelten (zB § 52 Abs. 16 Satz 3 ff.).
Zweck der in Abs. 2 ff. geregelten Übergangsregeln ist die Gewährung von Ver-
trauensschutz für Sachverhalte, die vor der Gesetzesänderung verwirklicht wur-
den bzw. mit deren Verwirklichung der Stpfl. begonnen hat. Grundsätzlich ist
es Aufgabe der Abs. 2 ff., belastende Rückwirkungen zu vermeiden.
E Verfassungskonforme Auslegung: Dieser Zielsetzung ist auch im Rahmen verfas-
sungskonformer Auslegung der Anwendungsvorschriften Rechnung zu tragen
(s. Einf. ESt. Anm. 526).
E Grundsätzlich weiter Gestaltungsspielraum bei der Normierung von Übergangsregeln: Bei
der Ausgestaltung von Übergangsregeln wird dem Gesetzgeber allerdings grds.
ein weiter Gestaltungsspielraum zugestanden (BVerfG v. 8.2.1977 – 1 BvR
79/70, BVerfGE 43, 242 [288]; Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtspro-
blem, 2002, 392 ff.). Dementsprechend wenig regelhaft sind die Anwendungs-
vorschriften des § 52. Zu einer Verschärfung der Anforderungen führt jetzt al-
lerdings BVerfG v. 17.11.2009 (1 BvR 2192/05, BVerfGE 125, 1), wonach der
Gesetzgeber trotz seines weiten Gestaltungsspielraums bei der Umstrukturie-
rung komplexer Regelungssysteme bei der Ausgestaltung der Übergangsvor-
schriften durch Art. 3 Abs. 1 GG gebunden bleibt.
E Verschärfung der Rechtsprechung zur unechten Rückwirkung: Rechtstaatlichen Beden-
ken begegnet häufig die Wahl des Stichtags für die Anwendung des neuen
Rechts. Liegt dieser vor der Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt (zB
Tag des Bundestagsbeschlusses, vgl. Abs. 4 bezüglich § 2b), stellt sich die Frage
nach dem Eingreifen verfassungsrechtl. Rückwirkungsverbote (s. ausführl. Einf.
ESt. Anm. 525).
Deutlich verschärft hat das BVerfG dabei seine Rspr. zur verfassungsrechtl. Zu-
lässigkeit unechter Rückwirkung in den Beschlüssen v. 7.7.2010 zur Verlänge-
rung der Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2 BvL 14/02, 2 BvL
2/04, 2 BvL 13/05, BStBl. II 2011, 76), zur rückwirkenden Absenkung der We-
sentlichkeitsgrenze in § 17 Abs. 1 Satz 4 (2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR
1738/05, BVerfGE 127, 61) sowie zur Abschaffung des halben StSatzes für Ab-
findungen (2 BvL 1/03, 2 BvL 57/06, 2 BvL 58/06, BVerfGE 127, 31). Hatte
das BVerfG in der Vergangenheit im Fall unechter Rückwirkung grds. keine
Übergangsregeln gefordert (s. Einf. ESt. Anm. 525), so erkennt es nunmehr
Übergangsregeln als Instrument zur Herstellung der Verhältnismäßigkeit einer
Gesetzesänderung, die in der Vergangenheit ins Werk gesetzte Sachverhalte er-
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fasst. Schutzwürdig ist der Stpfl., wenn sich der unter altem Recht begonnene
Sachverhalt zu einer konkreten Vermögensposition verfestigt hat (zB Möglich-
keit, Wertzuwächse nach Ablauf der Veräußerungsfrist stfrei zu realisieren). Die
Anwendung einer verschärfenden StRechtsänderung auf derart in der Vergan-
genheit erworbene Vermögenspositionen ist nur dann mit dem Rechtsstaats-
prinzip vereinbar, „wenn sie [die Rückwirkung] zur Förderung des Gesetzes-
zwecks geeignet und erforderlich ist und wenn bei einer Gesamtabwägung
zwischen dem Gewicht des enttäuschten Vertrauens und dem Gewicht und der
Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe die Grenze der
Zumutbarkeit gewahrt bleibt.“ (BVerfG v. 7.7.2010 – 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04,
2 BvL 13/05, BStBl. II 2011, 76, 1. Leitsatz).
Bedeutung des Wegfalls einzelner Absätze: § 52 muss bei nahezu jeder Än-
derung des EStG angepasst werden. Hierbei können einzelne Absätze entfallen
oder durch neue Vorschriften ersetzt werden, ohne dass die ursprüngliche An-
wendungsregel aufgehoben werden soll. Dies ist insbes. bei kurzfristigen Mehr-
fachänderungen ein und derselben Vorschrift der Fall. Nach BFH v. 25.7.1991
(XI R 36/89, BStBl. II 1992, 26) bleibt die ursprüngliche Anwendungsregel hier-
von unberührt, soweit sich die spätere Anwendungsregel auf eine andere Geset-
zesfassung bezieht. Vorschriften in § 52 über die erstmalige Anwendung neuer
Bestimmungen gelten auch dann weiter, wenn sie in späteren Gesetzesfassungen
nicht mehr enthalten sind. Diese Vorgehensweise mag, insbes. wenn es sich um
Anwendungsvorschriften zu weit zurückliegenden Änderungen handelt, im Inte-
resse der Übersichtlichkeit der ohnehin ausufernden Vorschrift des § 52 geboten
sein. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist indes zu fordern, dass sich anhand der jewei-
ligen Fassung des § 52 sämtliche Anwendungsfragen klären lassen. Zur Zulässig-
keit einer auf § 51 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 gestützten ministeriellen Anpassung von
§ 52 zu Recht krit. Kirchhof in Kirchhof XI. § 52 Rn. 6.
Sonderregel für die zeitliche Anwendung der Abgeltungsteuer in § 52a:
Die zeitliche Anwendung der in Zusammenhang mit der Einführung der Abgel-
tungsteuer stehenden Vorschriften und der mit dieser einhergehenden Voll-
besteuerung von Veräußerungsgewinnen aus Aktiengeschäften hat der Gesetz-
geber zusammenhängend in § 52a geregelt.
Weitere spezielle Übergangsregeln zu einzelnen umfangreicheren Gesetzes-
änderungen bzw. zur Anwendung des EStG im Zuge der Wiedervereinigung fin-
den sich in den §§ 53–58.
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